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1.0  Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die in der Stadt Rüthen ansässige Firma MeisterWerke möchte zukünftig Windenergie 

in der Energieversorgung für die Produktion und Verwaltung einsetzen (STADT RÜTHEN 

2024A). Hintergrund ist das betriebliche Ziel, sich im Hinblick auf produktionsbedingt 

hohe Energieverbräuche unabhängiger von dem schwer kalkulierbaren Strommarkt zu 

machen (STADT RÜTHEN 2024A). Zu diesem Zweck ist die Errichtung von zwei Wind-

energieanlagen in Planung. Die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Rüthen – „Windräder am Kneblinghauser Weg“ ist als planungsrechtliche Vorausset-

zung für die Genehmigungsfähigkeit der beiden geplanten Windenergieanlagen an 

dem dafür vorgesehenen Standort und damit ggf. für die Umsetzung des Vorhabens 

erforderlich (STADT RÜTHEN 2024A). 

In seiner Sitzung am 07.03.2023 hat der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt 

Rüthen den Beschluss für die Durchführung der 34. Änderung des Flächennutzungs-

plans der Stadt Rüthen gefasst (STADT RÜTHEN 2024B, in geänderter Fassung gegen-

über der Entscheidung der Stadtvertretung vom 20.05.2020). Es wird beabsichtigt, ein 

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11(2) BauNVO „Wind“ – Windenergie überlagernd Flä-

chen für die Landwirtschaft gem. § 5 Nr. 9a BauGB auszuweisen (STADT RÜTHEN 

2024A). 

 

 Lage des Änderungsbereiches (rote Umrandung) auf Grundlage der Topografischen 
Karte 1:25.000.  

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-

tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 

Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 
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artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. Parallel sind 

ein Umweltbericht (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2023A) und eine FFH-Vorprü-

fung (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2023B) erstellt worden. 

In Vorbereitung und als Datengrundlage für den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

wurden im Untersuchungsgebiet umfangreiche Untersuchungen zum Vorkommen und 

zur Lebensraumnutzung von Vögeln im Jahr 2022 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen wurden in einem Ergebnisbericht (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLA-

NUNG 2022) zusammengefasst und werden im vorliegenden Dokument auf mögliche 

Auswirkungen durch die Planung bewertet. 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen –  
„Windräder am Kneblinghauser Weg“ 

Vorhabensbeschreibung 

3 

2.0 Vorhabensbeschreibung 

2.1 Lage des Änderungsbereiches  

Der ca. 15,6 ha große Änderungsbereich umfasst die Flurstücke 38, 39, 40, 41 und 42 

in der Gemarkung Meiste, Flur 1 (DREES & HUESMANN 2023A). Er befindet sich damit 

im Kreis Soest zwischen der Kernstadt Rüthen im Südwesten und der Ortslage Meiste 

im Osten bis Nordosten sowie der Ortslage Kneblinghausen im Südosten. Der Ände-

rungsbereich, welcher derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird, liegt im Um-

feld diverser weiterer landwirtschaftlicher Nutzflächen und wird im Westen und Süden 

durch Wirtschaftswege begrenzt. Nach Osten hin schließen landwirtschaftliche Flächen 

an, die etwa 380 m östlich von der Johannes-Schulte-Allee und dem daran anschlie-

ßenden Werksgelände der MeisterWerke Schulte GmbH unterbrochen werden. Auch 

nach Norden hin setzt sich das Gelände vom Änderungsbereich aus als landwirtschaft-

liche Nutzfläche fort und trifft etwa 100 m nördlich erneut auf einen in Ost-West-Rich-

tung quer verlaufenden Wirtschaftsweg. 

2.2 Ziel und Zweck der Planung 

Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die Entwicklung des Änderungsbereiches 

als nutzbare Fläche für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen. Die 

Firma MeisterWerke in der Stadt Rüthen, Ortsteil Meiste strebt an, künftig mit dem Ein-

satz von Windenergie einen Teil der für Produktion und Verwaltung notwendigen Ener-

giemenge zu decken, wobei mit den beiden geplanten Windenergieanlagen bis zu 

50 % des Strombedarfs des Unternehmens abgedeckt werden könnte (DREES & HUES-

MANN 2023A). Der Änderungsbereich befindet sich in der Nähe des bestehenden 

Werksgeländes der MeisterWerke und kann als erschlossen angesehen werden. Die 

Grundstücksform ist insofern günstig, dass die Rotorblätter des geplanten Anlagentyps 

nicht über die Grundstücksgrenzen hinausragen würden und Grenzabstände eingehal-

ten werden können (DREES & HUESMANN 2023A). 

Mit der Flächennutzungsplanänderung soll der Änderungsbereich künftig als „Sonsti-

ges Sondergebiet ´Wind´ - überlagernd Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt wer-

den, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen. Die 

Aufstellung eines Bebauungsplans zum Vorhaben ist derzeit nicht vorgesehen.  
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 Auszug aus dem rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan der Stadt Rüthen. 
Quelle: DREES & HUESMANN 2023B  

 Darstellung der 34. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Rüthen 
– „Windräder am Kneblinghauser Weg“. 
Quelle: DREES & HUESMANN 2023B  

Der aktuelle Flächennutzungsplan stellt den Änderungsbereich vollständig als „Flächen 

für die Landwirtschaft“ dar. Entsprechend den Entwicklungszielen für den Änderungs-

bereich soll der Flächennutzungsplan geändert und der Bereich der zukünftig als 

„Sonstiges Sondergebiet gem. § 11(2) BauNVO „Wind“ – Windenergie überlagernd 

Flächen für die Landwirtschaft gem. § 5 Nr. 9a BauGB“ dargestellt werden (DREES & 

HUESMANN 2023A). 
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3.0 Rechtliche Grundlagen und Methodik 

Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung  

(Prüfungsveranlassung) 

„Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 

Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittel-

bar geltenden Regelungen der §§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 

45 Abs. 7 BNatSchG. Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen der 

FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationa-

les Recht umgesetzt worden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestim-

mungen sind §§ 69ff BNatSchG zu beachten“ (MKULNV 2016).  

Vorhaben in diesem Zusammenhang sind:  

1. nach § 15 BNatSchG i. V. m. § 30ff LNatSchG NRW zulässige Eingriffe in Natur 

und Landschaft. Mögliche Trägerverfahren sind in § 33 Abs. 1-3 LNatSchG 

NRW genannt (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen). 

2. nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben 

(§§ 30, 33, 34, 35 BauGB). 

„Die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung sowie 

Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen sind keine Vorhaben im Sinne der VV-Arten-

schutz. 

Bei der ASP handelt es sich um eine eigenständige Prüfung, die nicht durch andere 

Prüfverfahren ersetzt werden kann (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsregelung, Prüfung nach Umweltschadens-

gesetz). Die ASP sollte soweit möglich mit den Prüfschritten anderer Verfahren verbun-

den werden“ (MKULNV 2016).  

Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände (Prüfumfang) 

„Bei einer ASP beschränkt sich der Prüfumfang auf die europäisch geschützten FFH-

Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Wenn in Natura 2000-Gebieten 

FFH-Arten betroffen sind, die zugleich in Anhang II und IV der FFH-RL aufgeführt sind, 

ist neben der FFH-Verträglichkeitsprüfung auch eine ASP durchzuführen. Dies gilt 

ebenso für europäische Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 V-RL.  

Die „nur“ national besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 

Satz 5 BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie 

alle übrigen Arten grundsätzlich nur im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt“ 

(MKULNV 2016).  
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Formale Konsequenzen (Verbotstatbestände) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädi-

gen oder zu zerstören.  

Entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Be-

hörden im Einzelfall Ausnahmen von diesen Verboten zulassen. 

Planungsrelevante Arten  

„Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjeni-

gen geschützten Arten, die bei einer Artenschutzprüfung (ASP) im Sinne einer Art-für-

Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-

Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen Kriterien 

[…]. 

Der Begriff „planungsrelevante Arten“ ist weit zu verstehen. Er ist nicht nur auf die An-

wendung in Planungsverfahren beschränkt, sondern bezieht sich auf die Anwendung in 

allen Planungs- und Zulassungsverfahren […]. 

Die übrigen FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind entweder in 

Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste sowie sporadische Zuwanderer. 

Solche unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines 

Vorhabens sinnvoller Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsar-

ten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungs-

fähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon ausgegangen werden, dass nicht 

gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erhebliche 

Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer 

Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein sig-

nifikant erhöhtes Tötungsrisiko). 

Die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten 

sind im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Das 
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Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in geeigneter Weise in der 

ASP zu dokumentieren. […] 

Sofern ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Ver-

bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG infolge des Vorhabens bei einer nicht planungsrele-

vanten Art erfüllt werden, wäre die Behandlung einer solchen Art im Planungs- oder 

Zulassungsverfahren geboten (z. B. bei Arten, die gemäß der Roten Liste im entspre-

chenden Naturraum bedroht sind, oder bei bedeutenden lokalen Populationen mit nen-

nenswerten Beständen im Bereich des Plans/Vorhabens)“ (MKULNV 2016). 

Methodik 

Der Ablauf und die Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stu-

fen (MWEBWV 2010):  

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei 

welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beur-

teilen zu können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum 

einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabenstyps und der Örtlichkeit sind 

alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn arten-

schutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine ver-

tiefende Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaß-

nahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, 

bei welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen 

Verbote verstoßen wird. Sofern eine vorhabensspezifische Verletzung arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände anzunehmen ist, ist ein Ausnahmeverfah-

ren der Stufe III durchzuführen. In der Regel wird durch geeignete Vermei-

dungs- und Ausgleichsmaßnahen das Eintreten der Verbotstatbestände verhin-

dert. Damit ist die Durchführung der Stufe III der Artenschutzprüfung überwie-

gend nicht erforderlich. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende 

Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine 

Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen im Zusammen-

hang mit dem Vorhaben erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwen-

dung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren 

(VV-Artenschutz) (MKULNV 2016). 
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Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-

nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-

lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-

dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-

dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  
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4.0 Bestandssituation im Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet der 34. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Stadt Rüthen sowie die nähere Umgebung, sofern diese für die As-

pekte des Artenschutzes relevant ist. 

Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet von seiner Lage auf landwirtschaftlich 

genutzter Fläche, zwischen mehreren miteinander verbundenen Wirtschaftswegen, die 

von einseitigen Baumreihen gesäumt werden.  

 

 Bestandssituation im Bereich des Plangebietes (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luft-
bildes vom 03.03.2022.  

Am westlichen Rand des Änderungsbereiches befindet sich etwa mittig ein Gebäude, 

das als Lagergebäude im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten genutzt wird. An 

der nördlichen und südlichen Seite dieses Gebäudes befinden sich Ebereschen und 

Buchen. Darüber hinaus umschließt ein Wiesensaum das Gebäude nach Norden, Os-

ten und Süden, wobei der südlichere Wiesenbereich breiter ist. Der Zufahrtsbereich 

vom asphaltierten Wirtschaftsweg aus befindet sich an der westlichen Seite des Ge-

bäudes und ist weitgehend geschottert, zum Teil betoniert. Der Bereich zwischen den 

dem Änderungsbereich nördlich und südlich angrenzenden Wirtschaftswegen und den 

landwirtschaftlichen Flächen ist als Straßenbegleitgrün sowie teilweise als vollständig 

bewachsener Entwässerungsgraben ausgebildet. Am östlichen Rand des Änderungs-

bereiches der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen besteht von 

Norden her ebenfalls ein solcher vollständig bewachsener Entwässerungsgraben. 
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Die landwirtschaftlichen Flächen setzen sich im Umfeld des Änderungsbereiches fort 

und bestimmen damit den Charakter der Gegend. In der Umgebung besteht außerdem 

eine Prägung aus Richtung Osten durch die gewerblichen Bauflächen der Firma Meis-

terWerke Schulte GmbH. Aufgrund der hügeligen Landschaft im Planungsbereich be-

stehen geringe Beziehungen zur Ortslage von Meiste in Richtung Nordosten.  

 

 Blick über den Änderungsbereich in Richtung Norden während der Ortsbegehung am 
15.09.2023.  

 

  

 Scheunengebäude im Änderungsbe-
reich.    

 Gehölze und Wiesenbereich an der 
Südseite des Scheunengebäudes.  
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 Westlicher Rand des Änderungsbe-
reiches mit Birkenbestand, Wirt-
schaftsweg, Straßenbegleitgrün, 
Graben und Maisacker.    

 Westlicher Rand des Änderungsbe-
reiches in Richtung Süden mit ru-
deralem Aufwuchs im Grabenbe-
reich.  

  

 Blick von der Südostecke des Ände-
rungsbereiches entlang der Plan-
grenze in Richtung Westen. Gehölz-
reihe aus Berg-Ahorn. 

 Östliche Grenze des Änderungsbe-
reiches mit einem grasbewachsenen 
Graben in Richtung Süden.  
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5.0 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Durch die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen wird eine „Flä-

che für die Landwirtschaft“ in ein „Sonstiges Sondergebiet „Wind“ – Windenergie über-

lagernd Flächen für die Landwirtschaft“ geändert, um auf Ebene der vorbereitenden 

Bauleitplanung die Voraussetzungen für eine mögliche Errichtung und den Betrieb von 

Windenergieanlagen zu schaffen. Für eine Umsetzung dieses Vorhabens ist weiterge-

hend eine Genehmigung nach BImSchG erforderlich, in deren Rahmen wiederum die 

artenschutzrechtlichen Belange konkret in Bezug auf das Vorhaben zu prüfen sind. 

Von dem Vorhaben oder durch einzelne Vorhabensbestandteile gehen unterschiedli-

che Wirkungen auf die zu betrachtenden Umweltschutzgüter aus. Die dabei entstehen-

den Wirkfaktoren können baubedingter, anlagebedingter oder betriebsbedingter Art 

sein und dementsprechend temporäre oder nachhaltige Auswirkungen auf die einzel-

nen Schutzgüter mit sich bringen.  

Durch die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen – „Windräder 

am Kneblinghauser Weg“ wird eine „Fläche für die Landwirtschaft“ in ein „Sonstiges 

Sondergebiet gem. § 11 (2) BauNVO „Wind“ – Windenergie überlagernd Flächen für 

die Landwirtschaft gem. § 5 Nr. 9a BauGB“ geändert. Es handelt sich damit zunächst 

um eine formale Wandlung der Nutzung, um auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-

nung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb von 

Windenergieanlagen im Änderungsbereich zu schaffen.  

Mit der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen – „Windräder am 

Kneblinghauser Weg“ steht daher zunächst folgende Wirkung in Zusammenhang: 

• Umwandlung einer Fläche für die Landwirtschaft gemäß § 5 Nr. 9a BauGB in 

ein Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO hier: Windenergie 

überlagernd mit Fläche für die Landwirtschaft 

Ziel der der artenschutzrechtlichen Prüfung und damit des vorliegenden Artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrags ist die Klärung der Frage, ob auf dieser Planebene das Eintre-

ten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gegenüber den zu prüfen-

den Tier- oder Pflanzenarten zu erkennen sind, die im Zuge der Vorhabenumsetzung 

nicht durch Maßnahmen vermieden oder vermindert bzw. ausgeglichen werden kön-

nen. Daher werden die artenschutzrechtlich relevanten Wirkfaktoren aus der Errichtung 

und dem Betrieb von Windenergieanlagen, aufgeteilt in bau-, anlage- und betriebsbe-

dingte Wirkungen, nachfolgend dargestellt: 

Baubaubedingte Wirkungen 

Baubaubedingte Wirkfaktoren sind zeitlich auf die Bauphase und räumlich auf die nä-

here Umgebung des geplanten Vorhabens beschränkt. Dazu zählen: 

• Unmittelbare Gefährdung von Tierindividuen  

durch die potenzielle Tötung oder Verletzung von Tieren im Bereich der Wind-

energieanlage, ihrer Zuwegung und aller beanspruchten Flächen bei der Besei-

tigung von Vegetationsstrukturen  
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• Akustische und stoffliche Wirkungen 

durch die aus dem Maschinenbetrieb resultierenden Emissionen (temporäre 

Belastungen durch Lärm- und Staubemissionen) 

• Optische Wirkungen / visuelle Störwirkungen  

durch Personal oder Fahrzeuge und Maschinen, nachts ggf. durch künstliche 

Beleuchtung 

• Flächeninanspruchnahme / Lebensraumverlust 

durch die temporäre Einrichtung von Baufeldern für die Kranstellflächen, Monta-

geflächen, zur Materiallagerung oder durch die Herrichtung von Zuwegungen 

Anlage- und Betriebsbedingte Wirkungen 

Die anlage- und betriebsbedingten Wirkungen von Windenergieanlagen gehen von 

dem anlagebedingten Flächenverlust sowie insbesondere von den betriebsbedingten 

Effekten aus. Dazu zählen: 

• Flächeninanspruchnahme/Lebensraumverlust/Biotopverlust 

anlagebedingte, dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch ggf. entstehende 

Windenergieanlage(n) im Bereich des Fundaments/ der Fundamente, der ggf. 

erforderlichen Nebenanlagen sowie im Bereich der Zuwegung  

• Optische Effekte 

anlagebedingtes Flucht- und Meideverhalten von Tieren gegenüber der Silhou-

ettenwirkung von vertikalen Strukturen oder gegenüber anwesenden Personen,  

Störungen bzw. Scheuchwirkungen durch betriebsbedingten (periodischen) 

Schattenwurf / betriebsbedingte Bewegung des Rotors 

• Auswirkungen auf Lebensraumvernetzung und -verbund 

anlagebedingte Störungen von funktionalen Zusammenhängen von Lebensräu-

men und daraus resultierender Beeinträchtigungen von Vernetzungs- und Ver-

bundbeziehungen (u. a. Barriereeffekte)  

• Unmittelbare Individuengefährdung von Tierarten (insbesondere durch Kollisio-

nen) 

durch Kollisionen mit Fledermäusen an den Rotoren durch den Betrieb von 

Windenergieanlagen (betriebsbedingt) sowie eine Gefährdung von Fledermäu-

sen durch starke Luftverwirbelungen im Nachlauf der Anlagen bzw. durch 

Druckunterschiede an den Rotorblattvorder- und Rückseiten (Barotraumata)  

durch Kollisionen von Vögeln an den Rotoren, das Gefährdungspotenzial unter-

scheidet sich dabei aufgrund der jeweiligen Habitatpräferenzen, Raumnutzun-

gen etc.  

• Akustische Effekte  

betriebsbedingte negative Effekte auf die Siedlungsdichte lärmempfindlicher 

Vogelarten (Meideverhalten) 
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6.0 Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

6.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Änderungsbereich der 34. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes der Stadt Rüthen sowie die vorhabensspezifisch relevante, nä-

here Umgebung. 

Im Zuge der Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nord-

rhein-Westfalen“ (FIS) werden die Informationen über planungsrelevante Arten für alle 

potenziell betroffenen Lebensräume im gesamten Untersuchungsgebiet erhoben.  

6.2 Ermittlung vorkommender Tier- und Pflanzenarten 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-

nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-

lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-

dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-

dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  

Darüber hinaus fließen die Ergebnisse der im Jahr 2022 erfolgten projektunabhängigen 

faunistischen Kartierungen durch das Büro Mestermann Landschaftsplanung (vgl. MES-

TERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2022) sowie die Ergebnisse der Wachtelkönigkartie-

rung im Frühjahr 2023 ebenfalls durch das Büro Mestermann Landschaftsplanung mit 

ein. 

Die Ergebnisse des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages basieren auf 

den folgenden Datenquellen: 

Tab. 1 Übersicht über die im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ausgewerteten 
Datenquellen. 

Daten Quelle 

Brutplatzsuche, Brutvogel/Revier-
kartierung, Wachtelkönigkartierung, 
Zug- und Rastvogelkartierung 

Mestermann Büro für Landschaftsplanung (Februar bis 
Juni 2022) 

Artspezifische Revierkartierung des 
Rotmilans 

Mestermann Büro für Landschaftsplanung (März bis Juli 
2023) 

Ortsbegehung des Untersuchungs-
gebietes 

Mestermann Büro für Landschaftsplanung  
15. September 2023  

Auswertung der Landschaftsinfor-
mationssammlung LINFOS Nord-
rhein-Westfalen  

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Landschaftsinformati-
onssammlung (LANUV 2023A): 
 
http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlin-
fos/de/atlinfos.extent 
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Daten Quelle 

Auswertung des Fachinformations-
systems „Geschützte Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ (FIS) 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen (LANUV 2023B): 
 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/ar-
tenschutz/de/arten/blatt/liste/44164  

 

6.2.1 Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in 

Informationen zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen 

Für die Aussagen zu Schutzgebieten und besonders geschützten Bereichen werden 

die Naturschutzinformationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV 2023A) herangezogen. 

Dabei wird ein Untersuchungsgebiet von 500 m um den Vorhabensbereich betrachtet. 

Natura 2000-Gebiete 

Für bestimmte Lebensraumtypen und Arten, für deren Fortbestand nur in Europa 

Sorge getragen werden kann, müssen gemäß der sog. FFH-Richtlinie der EU „Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung“ ausgewiesen werden, um eine langfristig gute 

Überlebenssituation für diese Arten und Lebensräume zu gewährleisten. Diese FFH-

Gebiete und die Vogelschutzgebiete, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie der EU für 

europäische Vogelarten auszuweisen sind, werden zusammengefasst als Natura 2000-

Gebiete bezeichnet. 

Im Bereich des Änderungsbereiches der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Rüthen befindet sich kein Natura 2000-Gebiet.  

Vogelschutzgebiete  

Direkt westlich an den Änderungsbereich angrenzend und auch ca. 110 m in nördliche 

Richtung besteht die Ausweisung des EU-Vogelschutzgebietes „Hellwegbörde“ mit der 

Kennung DE-4415-401. Weitere Natura 2000-Gebiete befinden sich in der Umgebung 

bis 500 m um den Änderungsbereich nicht (LANUV 2023A).   
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 Lage des Natura 2000-Gebietes (gelbe Schraffur) zum Änderungsbereich (rote Strichlinie) 
im Untersuchungsgebiet 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen 
Karte 1:25.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
DE-4415-401 = VSG Hellwegbörde 

Tab. 2 Vorkommen planungsrelevanter Arten im Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ gemäß 
Standarddatenbogen (LANUV 2023A). 

Tierart Status 

Baumfalke Brut/Fortpflanzung 

Brachpieper auf dem Durchzug 

Braunkehlchen auf dem Durchzug 

Bruchwasserläufer auf dem Durchzug 

Eisvogel Brut/Fortpflanzung 

Feldlerche Brut/Fortpflanzung  

Flussregenpfeifer Brut/Fortpflanzung 

Goldregenpfeifer auf dem Durchzug 

Heidelerche auf dem Durchzug 

Kampfläufer auf dem Durchzug 

Kiebitz Brut/Fortpflanzung, auf dem Durchzug 

Knäkente Brut/Fortpflanzung 

Kornweihe Brut/Fortpflanzung, Wintergast 

Krickente Brut/Fortpflanzung 

Löffelente Brut/Fortpflanzung 

Merlin Wintergast, auf dem Durchzug 

Mornellregenpfeifer auf dem Durchzug 

Neuntöter Brut/Fortpflanzung 

Raubwürger Brut/Fortpflanzung, auf dem Durchzug 
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Tierart Status 

Rohrweihe Brut/Fortpflanzung 

Rotmilan Brut/Fortpflanzung, auf dem Durchzug 

Schwarzmilan Brut/Fortpflanzung, auf dem Durchzug 

Schwarzstorch auf dem Durchzug 

Sumpfohreule auf dem Durchzug 

Tüpfelsumpfhuhn Brut/Fortpflanzung 

Uhu Brut/Fortpflanzung 

Wachtelkönig Brut/Fortpflanzung 

Wanderfalke Wintergast 

Wasserralle Brut/Fortpflanzung 

Weißstorch auf dem Durchzug 

Wespenbussard Brut/Fortpflanzung, auf dem Durchzug 

Wiesenpieper Brut/Fortpflanzung, auf dem Durchzug 

Wiesenweihe Brut/Fortpflanzung 

Zwergtaucher Brut/Fortpflanzung 

 

Aufgrund der Nähe der Vorhabensfläche zu dem Geltungsbereich des Vogelschutzge-

biets „Hellwegbörde“ ist im Zusammenhang mit einer FFH-Verträglichkeitsstudie zu 

prüfen, ob von dem Vorhaben nachteilige Wirkungen auf das Natura 2000-Gebiet VSG 

„Hellwegbörde“ ausgehen. 

Der Fachbeitrag zur FFH-Verträglichkeitsstudie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 

von der geplanten 34. Änderung des Flächennutzungsplans keine nachteiligen Auswir-

kungen auf das Vogelschutzgebiet DE-4415-401 „Hellwegbörde“ ausgehen, für die auf 

der nachgelagerten Planungsebene keine Konfliktlösungen erarbeitet werden können. 

(MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2023B). 

FFH-Gebiete 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine FFH-Gebiete. 

Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete sind nach den Vorschriften des BNatSchG „rechtsverbindlich fest-

gesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 

Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen 

oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 

oder  

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.“ 

Im Bereich des Änderungsbereiches und in der Umgebung bis 500 m befinden sich 

keine Naturschutzgebiete (LANUV 2023A).  
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Landschaftsschutzgebiete 

Ein Landschaftsschutzgebiet ist nach § 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine 

Gebietsschutzkategorie des Naturschutzrechts. Gegenüber Naturschutzgebieten zielen 

Schutzgebiete des Landschaftsschutzes auf das allgemeine Erscheinungsbild der 

Landschaft, sind oft großflächiger, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen 

meist geringer. Verboten sind insbesondere alle Handlungen, die den „Charakter“ des 

Gebiets verändern.  

Der Änderungsbereich unterliegt nicht dem Landschaftsschutz. In der Umgebung ist je-

doch ein Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Es befindet sich etwa 115 m von der 

Südwestecke und etwa 385 m von der Nordwestecke des Änderungsbereiches ent-

fernt. 

• LSG-4315-0009 = LSG-Landschaftsschutzgebiet im Kreis Soest (LANUV 

2023A).  

Es werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten gegeben (LA-

NUV 2023A).  

 

 Lage der Landschaftsschutzgebiete (grüne Flächen) zum Änderungsbereich (rote Strich-
linie) und dem Untersuchungsgebiet 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der To-
pografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
LSG-4315-0009 = LSG-Landschaftsschutzgebiet im Kreis Soest 
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Biotopkatasterflächen 

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens ist eine Datensammlung über Lebensräume 

für wildlebende Tiere und Pflanzen, die für den Arten- und Biotopschutz eine beson-

dere Wertigkeit besitzen. Die Gebiete werden nach wissenschaftlichen Kriterien ausge-

wählt, in Karten erfasst und im Gelände überprüft sowie dokumentiert.  

Der Änderungsbereich liegt nicht innerhalb einer Biotopkatasterfläche. In der näheren 

Umgebung finden sich die nachfolgend aufgeführten Biotopkatasterflächen:  

• BK-4416-0025 = Große Siemecke östlich Rüthen (ca. 270 m südwestlich des 

Änderungsbereiches) 

• BK-4416-0170 = Rissneibach bei Rüthen (ca. 370 m westlich des Änderungs-

bereiches)  

Die weiteren in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Biotopkatasterflächen lie-

gen weiter als 500 m vom Änderungsbereich entfernt.  

 

 Lage der Biotopkatasterflächen (grüne Schraffur) zum Änderungsbereich (rote Strichli-
nie) und dem Untersuchungsgebiet 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topo-
grafischen Karte 1:25.000. Quelle: LANUV 2023a 
 
BK-4416-0025 = Große Siemecke östlich Rüthen 
BK-4416-0170 = Rissneibach bei Rüthen 

Hinweise zu Vorkommen planungsrelevanter Arten werden nicht gegeben (LANUV 

2023A). 
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Gesetzlich geschützte Biotope  

Nach § 30 BNatSchG sowie nach § 42 LNatSchG NRW werden bestimmte Teile von 

Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich 

geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beein-

trächtigung dieser Biotope führen können, sind verboten.  

Im Bereich des Änderungsbereiches befinden sich keine gesetzlich geschützten Bio-

tope. In der näheren Umgebung liegt das nachfolgend aufgeführte Biotop BT-4516-

4340-2002 (Bachoberlauf im Mittelgebirge) (LANUV 2023A), weitere in der Abbildung 

vorhandene gesetzlich geschützte Biotope liegen weiter als 500 m vom Änderungsbe-

reich entfernt.  

  

 Lage der gesetzlich geschützten Biotope (magentafarbene Flächen) zum Änderungsbe-
reich (rote Fläche) und dem Untersuchungsgebiet 500 m (schwarze Strichlinie) auf 
Grundlage der Topografischen Karte 1:25.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
BT-4516-4340-2002 = Bachoberlauf im Mittelgebirge 
 

Es werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten gegeben (LA-

NUV 2023A).  
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Biotopverbundflächen 

Nach § 21 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populati-

onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und 

Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 

funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  

Der Änderungsbereich liegt nicht innerhalb einer Biotopverbundfläche. In der näheren 

Umgebung liegen die nachfolgend aufgeführten Biotopverbundflächen:  

• VB-A-4416-009 = Täler und Hänge an der Haarstrangsüdflanke östlich von 

Rüthen (besondere Bedeutung) 

• VB-A-4416-006 = Täler bei Belecke und Rüthen (herausragende Bedeutung) 

(LANUV 2023A).  

Die weiteren in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Biotopverbundflächen lie-

gen weiter als 500 m vom Änderungsbereich entfernt. 

  

 Lage der Biotopverbundflächen (graugrüne Flächen – mit herausragender Bedeutung; 
grüne Flächen – mit besonderer Bedeutung) zum Änderungsbereich (rote Strichlinie) und 
dem Untersuchungsgebiet 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografi-
schen Karte 1:25.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
VB-A-4416-009 = Täler und Hänge an der Haarstrangsüdflanke östlich von Rüthen 
VB-A-4416-006 = Täler bei Belecke und Rüthen 

Hinweise auf planungsrelevante Arten werden nicht gegeben (LANUV 2023A).  
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6.2.2 Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Eine Abfrage der planungsrelevanten Arten in der Landschafts- und Informations-

sammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LINFOS) 

ergab Hinweise zum Vorkommen von planungsrelevanten Arten. Aus dem Jahr 1999 

ergibt sich der Hinweis, dass Teile des Änderungsbereiches und der Umgebung zu ei-

nem Grauammer-Revier gehören (FT-4413-0062-1999). Im Änderungsbereich (FT-

4416-0012-2011) und etwa 100 m westlich des Änderungsbereiches (FT-4416-0004-

2011) liegt je ein Wachtelkönig-Revier, dessen gesicherter Nachweis aus dem Jahr 

2011 stammt. Darüber hinaus sind zahlreiche Wachtelkönig-Nachweise aus den Jah-

ren 2008-2011 für den Änderungsbereich und das Untersuchungsgebiet 500 m ver-

zeichnet (LANUV 2023A). 

   

 Lage der Fundpunkte planungsrelevanter Arten (Grauammer-Revier: graue Fläche, Wach-
telkönig-Reviere: orangefarbene Flächen, Wachtelkönig-Rufnachweise: orangefarbene 
Vierecke mit Punkt) zum Änderungsbereich (rote Strichlinie) und dem Untersuchungsge-
biet 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:25.000. 
Quelle: LANUV 2023A 
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6.2.3 Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in 

Nordrhein-Westfalen“ 

Der Vorhabensbereich liegt innerhalb des Quadranten 4 des Messtischblattes 4416 

„Effeln“. Für diesen Quadranten wurde im Fachinformationssystem „Geschützte Arten 

in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im 

Vorhabensbereich anzutreffenden unmittelbar betroffenen sowie der angrenzenden Le-

bensraumtypen durchgeführt (LANUV 2023B).  

• Acker 

• Kleingehölze, Allen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Säume und Hochstaudenfluren 

• Gebäude 

• Fließgewässer 

 

Für den Quadranten 4 des Messtischblattes 4416 „Effeln“ werden vom FIS für die im 

Raum vorkommenden Lebensräume insgesamt 38 Arten als planungsrelevant genannt 

(5 Fledermausarten und 33 Vogelarten). Planungsrelevante Pflanzenarten werden 

nicht genannt (LANUV 2023B). 

 

6.2.4 Auswertung von Hinweisen zu Schwerpunktvorkommen WEA-

empfindlicher Vogelarten 

Der WEA-Leitfadens NRW (MULNV 2017) weist auf ausgewiesene Schwerpunktvor-

kommen WEA-empfindlicher Arten hin, die im Online-Tool „Energieatlas NRW“ (LA-

NUV 2024) abgefragt werden können. Vogelarten, die im Bereich eines Vorhabens mit 

einem solchen Vorkommen hinterlegt sind, fallen automatisch in die vertiefende Prü-

fung. 

Im Änderungsbereich werden hier Schwerpunktvorkommen der Vogelarten Rotmilan 

und Grauammer (Hinweis auf Brutvorkommen) genannt.  
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Tab. 3 Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4416 „Effeln“ (Quadrant 4) (LANUV 2023B) für die ausgewählten Lebensraumtypen. Unmittelbar be-
troffene Lebensraumtypen sind blau hinterlegt. 

Legende: 

Status: N = Nachweis ab 2000 vorhanden, N/B = Nachweis „Brutvorkommen“ ab 2000 vorhanden, N/R+W = Nachweis „Rast/Wintervorkommen“ ab 2000 vorhanden 

Erhaltungszustand: G = günstig, U = ungünstig/unzureichend, S = ungünstig/schlecht, + = sich verbessernd, - = sich verschlechternd. Lebensstätten: FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte,  

Ru = Ruhestätte, Na = Nahrungshabitat, Pfl = Pflanzenstandort, ( ) = potenzielles Vorkommen im Lebensraum, ! = Hauptvorkommen im Lebensraum 

Art Status 
Erhaltungs- 
zustand in 

NRW (KON) 

Kleinge-
hölze, Al-

leen, Bäume, 
Gebüsche, 

Hecken 

Äcker, Wein-
berge 

Säume und 
Hochstau-
denfluren 

Gebäude 
Fließgewäs-
ser (Gräben) 

Säugetiere   

Abendsegler N G Na (Na) (Na) (Ru) (Na) 

Breitflügelfledermaus N U- Na   FoRu! (Na) 

Fransenfledermaus N G Na  (Na) FoRu Na 

Mückenfledermaus N G Na   FoRu (Na) 

Zwergfledermaus N G Na   FoRu! (Na) 

Vögel   

Baumfalke N/B U (FoRu)  (Na)  Na 

Baumpieper N/B U- FoRu  (FoRu)   

Bluthänfling N/B U FoRu Na Na   

Brachpieper N/B G  Na    

Feldlerche N/B U-  FoRu! FoRu   

Feldschwirl N/B U FoRu (FoRu) FoRu  (FoRu) 

Feldsperling N/B U (Na) Na Na FoRu  

Girlitz N/B S   Na   

Goldregenpfeifer N/B S  Ru, Na    

Habicht N/B U (FoRu), Na (Na)    

Kiebitz N/B S  FoRu!    

Kleinspecht N/B U Na     
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Art Status 
Erhaltungs- 
zustand in 

NRW (KON) 

Kleinge-
hölze, Al-

leen, Bäume, 
Gebüsche, 

Hecken 

Äcker, Wein-
berge 

Säume und 
Hochstau-
denfluren 

Gebäude 
Fließgewäs-
ser (Gräben) 

Kuckuck N/B U- Na     

Mäusebussard N/B G (FoRu) Na (Na)   

Mehlschwalbe N/B U  Na (Na) FoRu! (Na) 

Merlin N/B G  Na (Na)   

Mornellregenpfeifer N/B S  Ru, Na    

Neuntöter N/B U FoRu!  Na   

Rauchschwalbe N/B U (Na) Na (Na) FoRu! (Na) 

Rebhuhn N/B S  FoRu! FoRu!   

Rotmilan N/B S (FoRu) Na (Na)   

Schleiereule N/B G Na Na Na FoRu!  

Schwarzspecht N/B G (Na)  Na   

Sperber N/B G (FoRu), Na (Na) Na   

Star N/B U  Na Na FoRu  

Steinkauz N/B U (FoRu) (Na) Na FoRu!  

Turmfalke N/B G (FoRu) Na Na FoRu!  

Turteltaube N/B S FoRu Na (Na)   

Wachtel N/B U  FoRu! FoRu!   

Wachtelkönig N/B S  FoRu! (FoRu)  (FoRu) 

Waldkauz N/B G Na (Na) Na FoRu!  

Waldohreule N/B U Na  (Na)   

Wiesenpieper N/B S  (FoRu) FoRu   
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6.2.5 Befragung Personen Dritter 

Im Frühjahr 2023 erfolgten artspezifische Erfassungen des Wachtelkönigs durch die 

Firma MeisterWerke. Dabei wurden zwei rufende Wachtelkönige im Änderungsbereich 

dokumentiert.  

 

 Nachweise des Wachtelkönigs (orange Kreise) im Jahr 2023 durch die Firma Meister-
Werke innerhalb des Änderungsbereiches (rote Strichlinie) im Untersuchungsgebiet 

500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte.Ortsbegehung 

Die Vorhabenfläche und die nähere Umgebung um die relevanten Strukturen wurden 

am 15. September 2023 hinsichtlich ihrer Lebensraumeignung für planungsrelevante 

Arten untersucht.  

Im Rahmen der Ortsbegehung findet im Gelände eine Plausibilitätskontrolle statt. Es 

wird überprüft, ob die Arten der Artenliste am Vorhabenstandort bzw. im Untersu-

chungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tatsächlich vorkom-

men bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem geplanten Vorha-

ben betroffen sein könnten. Dazu erfolgte eine Einschätzung der generellen Lebens-

raumeignung sowie die Überprüfung, inwieweit im Gelände potenzielle Quartiere be-

stehen. Potenzielle Quartiere stellen Nistkästen, Nischen, Wandverkleidungen an Ge-

bäuden oder Nester und Baumhöhlen an den Gehölzen dar.   

Die anstehende Ackerfläche ist generell geeignet, eine Lebensraumfunktion für Offen-

landarten zu übernehmen. Der Vorhabenfläche kann eine potenzielle Eignung als 

nichtessenzielles (Teil-)Nahrungshabitat für Vogelarten mit großen Raumansprüchen 

und störungsunempfindlichen Vogelarten der Kulturlandschaft sowie als nichtessenziel-

les (Teil-)Jagdgebiet für einige Fledermausarten zugesprochen werden. 
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Im Bereich des Vorhabens befinden sich den westlichen und südlichen Wirtschaftsweg 

begleitende Straßenbäume. Diese werden durch die Planung nicht beansprucht. 

Im Westen des Änderungsbereiches auf der Ackerfläche befindet sich eine Scheune. 

Im Zuge der Ortsbegehung wurde ein jagender Turmfalke auf den Ackerflächen im Än-

derungsbereich beobachtet. 

Weitere Hinweise auf planungsrelevante Tier- oder Pflanzenarten ergaben sich bei der 

Ortsbegehung nicht. 

 

6.3 Faunistische Untersuchungen 

Die Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen im Jahr 2022 werden im projektun-

abhängigem Ergebnisbericht ausführlich dargestellt (vgl. MESTERMANN LANDSCHAFTS-

PLANUNG 2022). Außerdem wurden im Frühjahr und Sommer 2023 weitere projektun-

abhängige faunistische Untersuchungen durchgeführt. Im Folgenden werden die Er-

gebnisse aus den beiden Jahren zusammenfassend aufgeführt.  

Die zugrunde gelegte Methodik der faunistischen Untersuchungen folgte den Vorgaben 

des Leitfadens „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Ge-

nehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ (MULNV 2017), des ak-

tualisierten Methodenhandbuchs zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen 

(MULNV & FÖA 2021) und gemäß SÜDBECK et al. (2005).  

6.3.1 Ergebnisse der Erfassung potenzieller Quartierbäume 

im Jahr 2022 

Im Nahbereich des Änderungsbereiches wurden die angrenzenden Randgehölze im 

Frühjahr 2022 auf Baumhöhlen untersucht. Dabei wurden insgesamt vier Bäume mit 

Höhlungen nördlich des Änderungsbereiches erfasst. Eine Quartiernutzung während 

der Brutzeit wurde nicht festgestellt.  
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 Nachweise potenzieller Quartierbäume im Untersuchungsgebiet 500 m (schwarze Strich-
linie) des Änderungsbereiches (rote Stichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte. 

6.3.2 Ergebnisse der Brutplatzerfassung und Besatzkontrollen  

im Jahr 2022 

Im Untersuchungsgebiet 500 m um den Änderungsbereich sowie der näheren Umge-

bung wurden im Jahr 2022 insgesamt sechs Brutplätze erfasst. Ein Besatz durch Ra-

benkrähen wurde im nördlichen Nahbereich des Änderungsbereiches in ca. 200 m Ent-

fernung nachgewiesen (Nr. 4). Etwa 1.500 m südlich des Änderungsbereiches wurde 

ein besetzter Brutplatz (Nr. 6) durch den Rotmilan dokumentiert. Alle weiteren Brut-

plätze blieben im Jahr 2022 unbesetzt.  
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 Brutplätze im Untersuchungsgebiet 500 m und der näheren Umgebung.  

 

6.3.3 Ergebnisse der Kartierung planungsrelevanter Brutvogelarten  

im Jahr 2022 

Für das Untersuchungsgebiet 500 m wurden die in der Tabelle 4 aufgelisteten pla-

nungsrelevanten Arten nachgewiesen. 

Tab. 4 Vorkommen und Status planungsrelevanter Vogelarten im Untersuchungsgebiet 500 m. 
WEA-empfindliche Arten gem. Leitfaden (MULNV 2017) sind zusätzlich fett gedruckt.  

Art Vorkommen im UG 500 m  
Vorkommen im Änderungs-
bereich 

Baumpieper RV  - 

Bluthänfling DZ DZ 

Braunkehlchen   DZ 

Feldlerche RV, DZ RV  

Feldschwirl RV - 

Feldsperling RV RV  

Grauspecht NG - 

Kiebitz DZ - 

Mäusebussard NG NG 

Mehlschwalbe NG NG 

Rauchschwalbe NG - 

Rebhuhn RV, BZ - 
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Art Vorkommen im UG 500 m  
Vorkommen im Änderungs-
bereich 

Rotmilan NG, DZ DZ 

Rohrweihe DZ   

Schwarzkehlchen RV - 

Schwarzmilan NG, DZ - 

Star NG, DZ DZ 

Turmfalke RV  RV  

Wachtel RV - 

Wiesenpieper RV, DZ DZ 

Wiesenweihe NG - 

Legende: 
BV = Brutvogel  NG = Nahrungsgast  DZ = Durchzügler 

RV = Revierverdacht BZ = Brutzeitfeststellung 

 

Für die planungsrelevanten Vogelarten Baumpieper, Feldlerche, Feldschwirl, Feldsper-

ling, Rebhuhn, Schwarzkehlchen, Turmfalke, Wachtel und Wiesenpieper ergibt sich im 

Untersuchungsgebiet 500 m ein Revierverdacht.  

Als Nahrungsgast oder Durchzügler besuchten der Bluthänfling, das Braunkehlchen, 

der Grauspecht, der Kiebitz, der Mäusebussard, die Rauchschwalbe, der Rotmilan, die 

Rohrweihe, der Schwarzmilan, der Star, der Wiesenpieper und die Wiesenweihe das 

Untersuchungsgebiet.  

Der Kiebitz, der Rotmilan, der Schwarzmilan und die Wiesenweihe zählen gem. Leitfa-

den (MULNV 2017) zu den WEA-empfindlichen Vogelarten.  

Eine Übersicht dieser Nachweise ist in den folgenden Abbildungen dargestellt. 
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 Planungsrelevante Arten innerhalb des Untersuchungsgebietes 500 m (schwarze Strichli-
nie) um den Änderungsbereich (rote Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte. 

 

 Planungsrelevante Arten innerhalb des Untersuchungsgebietes 500 m (schwarze Strichli-
nie) um den Änderungsbereich (rote Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte. 
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 Planungsrelevante Arten innerhalb des Untersuchungsgebietes 500 m (schwarze Strichli-
nie) um den Änderungsbereich (rote Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte. 

6.3.4 Ergebnisse der Zug- und Rastvogelkartierung im Jahr 2022 

Die Zug- und Rastvogelkartierungen waren zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Ergeb-

nisberichtes (vgl. MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2022) noch nicht abgeschlos-

sen, wurden aber im Zuge dieses Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ausgewertet. 

Die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt.  

Die zugrunde gelegte Methodik für die Zug- und Rastvogelkartierung sowie für die 

Schlafplatzerfassung im Jahr 2022 folgte den Vorgaben des Leitfadens „Umsetzung 

des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergie-

anlagen in Nordrhein-Westfalen“ (MULNV 2017), des aktualisierten Methodenhand-

buchs zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen (MULNV & FÖA 2021). 

Tab. 5 Auflistung der durchgeführten Zug- und Rastvogelkartierungen im Gelände. 

Art der Kartierung Datum Zeitraum Wetter  

Zug- und Rastvogel-
kartierung 

14.02.2022 10:00–13:30 8–10 °C, 5–6 bft, leicht bedeckt 

23.02.2022 12:30–14:45 8 °C, 2 bft, sonnig 

05.03.2022 10:15–12:15 4 °C, 2–4 bft, klar 

09.03.2022 07:00–10:00 -1–5 °C, 1–3 bft, klar 

16.03.2022 12:45–16:30 11–14 °C, 2–4 bft, klar 

24.03.2022 13:30–16:00 16–19 °C, 1 bft, leicht bewölkt 

29/30.03.2022 15:00–19:00 7–14 °C, 1–2 bft, klar 

06.04.2022 08:45–12:45 8 °C, 3–5 bft, bedeckt 
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Art der Kartierung Datum Zeitraum Wetter  

04.08.2022 10:30–13:00 29–31 °C, 1–3 bft, klar 

08.08.2022 10:15–12:30 15–21 °C, 1–3 bft, klar 

26.08.2022 09:15–11:45 19–20 °C, 1–2 bft, leicht bewölkt 

01.09.2022 08:00–10:00 10–11 °C, 1–2 bft, klar 

07.09.2022 08:00–10:15 19–22 °C, 1–3 bft, bewölkt 

13.09.2022 07:30–09:30 17–18 °C, 2–3 bft, bedeckt 

16.09.2022 07:30–10:30 10–11 °C, 3 bft, stark bewölkt 

23.09.2022 09:15–11:15 13–17 °C, 1–2 bft, klar 

30.09.2022 12:00–15:00 13–16 °C, 1–2 bft, klar 

07.10.2022 08:00–11:00 8–15 °C, 0–1 bft, klar 

10.10.2022 13:30–16:15 17–19 °C, 0–2 bft, klar 

20.10.2022 09:30–12:00 9–16 °C, 3 bft, bedeckt 

27.10.2022 13:15–16:15 16–21 °C, 1–2 bft, klar 

02.11.2022 11:30–15:00 12–14 °C, 3 bft, bewölkt 

07.11.2022 13:30–16:00 12–13 °C, 3 bft, bewölkt 

16.11.2022 13:15–16:15 9–11 °C, 1–3 bft, bedeckt 

24.11.2022 13:00–16:00 8 °C, 2–3 bft, bedeckt 

01.12.2022 11:30–14:30 3–4 °C, 1–2 bft, bewölkt 

07.12.2022 10:45–11:45 -1,5– -1,2 °C, 2–3 bft, bewölkt 

14.12.2022 11:30–13:30 -3 °C, 1 bft, bewölkt 

Mornellregenpfeifer-
kartierung 

04.09.2022 11:30–13:00 22–25 °C, 2–3 bft, bedeckt 

07.09.2022 08:00–10:15 19–22 °C, 1–3 bft, bewölkt 

10.09.2022 12:00–13:15 8 °C, 1–2 bft, bedeckt 

13.09.2022 07:30–09:30 17–18 °C, 2–3 bft, bedeckt 

Legende:  

Bft. = Windgeschwindigkeit in Beaufort (0 = Stille, 1 = leiser Zug, 2 = leichte Brise, 3 = schwacher Wind, 4 = mäßiger 

Wind, 5 = frischer Wind, 6 = starker Wind, 7 = steifer Wind, 8 = stürmischer Wind, 9 = Sturm, 10 = schwerer Sturm, 11 = 

orkanartiger Sturm, 12 = Orkan) 

 

 

Folgende planungsrelevante Vogelarten wurden im Untersuchungsgebiet 500 m nach-

gewiesen: 

• Bluthänfling • Rauchschwalbe 

• Braunkehlchen • Rotmilan  

• Feldlerche • Schwarzkehlchen 

• Feldsperling • Star 

• Kiebitz • Turmfalke  

• Mäusebussard • Wiesenpieper 

• Mehlschwalbe  

 

Teilweise wurden bei diesen Vogelarten Einzelnachweise oder Zusammenschlüsse 

von weniger als fünf Individuen einer Art erfasst. 

Im Zuge der Zug- und Rastvogelkartierung wurden im Änderungsbereich sowie in der 

näheren Umgebung insgesamt vier Milan-Schlafplätze erfasst. Der Rotmilan zählt gem. 
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NRW-Leidfaden (MULNV 2017) zu den WEA-empfindlichen Vogelarten. Für ihn be-

steht ein erhöhtes Kollisionsrisiko an Windenergieanlagen.  

 

 Nachweise der Milan-Schlafplätze (rote Sterne) im Untersuchungsgebiet 500 m (schwarze 
Strichlinie) vom Änderungsbereich (rote Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen 
Karte. 

Artenliste aller Zug- und Rastvogelarten  

Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht über alle nachgewiesenen planungsrelevan-

ten Zug- und Rastvogelarten im Untersuchungsgebiet 500 m. Nahrungsgäste sowie 

Durchzügler, welche aller Wahrscheinlichkeit nach ein (Brut-)Revier außerhalb des Un-

tersuchungsgebietes bis 500 m aufweisen, sich also folglich nicht auf dem Vogelzug 

befinden, werden nicht aufgelistet.  
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Tab. 6 Arten und Individuenzahlen planungsrelevanter Zug- und Rastvögel ab einem Zusam-
menschluss von mindestens fünf Individuen im Untersuchungsgebiet 500 m.  
Fettdruck = WEA-empfindliche Art 

Art  ∑ Sichtungen < 5 Individuen 

Bluthänfling  230 

Feldlerche 25 

Kiebitz 15 

Mäusebussard 5 

Mehlschwalbe 19 

Rauchschwalbe  5 

Rotmilan 14 

Star  1297 

Wiesenpieper 30 

 

Die bei weitem am häufigsten erfasste Zugvogelart ist der Star mit insgesamt 1.297 In-

dividuen, welcher in rastenden, meist aber durchziehenden Trupps von bis zu 500 Tie-

ren zu sehen war. Die zweithäufigste Art stellt der Bluthänfling (230 Individuen) dar. 

Alle weiteren Arten wurden in vergleichsweise niedrigeren Kopfzahlen (< 50) nachge-

wiesen. Der WEA-empfindliche Kiebitz wurde mit insgesamt 15 Individuen und der 

WEA-empfindliche Rotmilan mit insgesamt 14 Individuen nachgewiesen.  

6.3.5 Ergebnisse der artspezifischen Revierkartierung für den Rotmilan 

2023 

Im Nachgang der faunistischen Erfassungen im Jahr 2022 wurde durch das Büro Mes-

termann Landschaftsplanung eine artspezifische Revierkartierung für den Rotmilan im 

Frühjahr und Sommer 2023 durchgeführt. 

Tab. 7 Begehungstabelle zur artspezifischen Revierkartierung des Rotmilans im Untersu-
chungsgebiet 1.500 m um den Änderungsbereich.  

Art der Kartierung Datum Zeitraum Wetter  

Rotmilan Revier-
kartierung 

17.03.2023 13:15–15:00 15–16 °C, 3–4 bft, bedeckt 

28.03.2023 11:30–13:30 4–6 °C, 3–4 bft, klar 

17.04.2023 09:30–12:30 12 °C, 1 bft, leicht bedeckt  

03.05.2023 10:45–14:15 15 °C, 2 bft, klar 

23.05.2023 10:30–12:30 10 °C, 3–4 bft, bedeckt 

12.06.2023 10:00–13:00 22 °C, 3 bft, klar 

05.07.2023 10:15–13:15 14 °C, 5 bft, klar  
Legende:  

Bft. = Windgeschwindigkeit in Beaufort (0 = Stille, 1 = leiser Zug, 2 = leichte Brise, 3 = schwacher Wind, 4 = mäßiger 

Wind, 5 = frischer Wind, 6 = starker Wind, 7 = steifer Wind, 8 = stürmischer Wind, 9 = Sturm, 10 = schwerer Sturm, 11 = 

orkanartiger Sturm, 12 = Orkan) 
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Bei der artspezifischen Revierkartierung des Rotmilans wurden hinsichtlich der saiso-

nalen und tageszeitbedingten Terminierung der Erfassungen die Vorgaben des Metho-

denhandbuchs zur Artenschutzprüfung NRW (MULNV & FÖA 2021) und der Metho-

denstandards zur Brutvogelerfassung (SÜDBECK et al. 2005) ebenso berücksichtigt, wie 

die Vorgaben des aktuellen WEA-Leitfadens NRW (MULNV 2017). 

Insgesamt wurden im Rahmen der Revierkartierung des Rotmilans 16 Flugsichtungen 

zwischen März und Juli 2023 dokumentiert. Hierbei handelte es sich um durchziehende 

einzelne Rotmilane oder um Individuen, die im Untersuchungsgebiet 500 m des Ände-

rungsbereiches auf Nahrungssuche waren.  

 

 Nachweise des Rotmilans (rote Linie und Kreise) im Untersuchungsgebiet 500 m 
(schwarze Strichlinie) des Änderungsbereiches (rote Strichlinie) auf Grundlage der Topo-
grafischen Karte. 

 

6.3.6 Ergebnisse der Wachtelkönigkartierung im Jahr 2023 

Im Rahmen der Plausibilitätskontrolle durch das Büro Mestermann Landschaftsplanung 

wurden 2023 Wachtelkönige im Raum erfasst.  

Tab. 8 Begehungstabelle zur artspezifischen Erfassung des Wachtelkönigs im Untersuchungs-
gebiet 500 m um den Änderungsbereich.  

Art der Kartierung Datum Zeitraum Wetter  

Wachtelkönigkartierung 

01.06.2023 00:45–01:45 17 °C, 1 bft, klar 

14.06.2023 23:00–01:15 13–19 °C, 1–3 bft, klar 

11.07.2023 23:45–00:45 16–17 °C, 1–2 bft, klar 
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Legende:  

Bft. = Windgeschwindigkeit in Beaufort (0 = Stille, 1 = leiser Zug, 2 = leichte Brise, 3 = schwacher Wind, 4 = mäßiger 

Wind, 5 = frischer Wind, 6 = starker Wind, 7 = steifer Wind, 8 = stürmischer Wind, 9 = Sturm, 10 = schwerer Sturm, 11 = 

orkanartiger Sturm, 12 = Orkan) 

 

Bei den Erfassungen des Wachtelkönigs wurden hinsichtlich der saisonalen und tages-

zeitbedingten Terminierung der Erfassungen die Vorgaben des Methodenhandbuchs 

zur Artenschutzprüfung NRW (MULNV & FÖA 2021) und der Methodenstandards zur 

Brutvogelerfassung (SÜDBECK et al. 2005) ebenso berücksichtigt, wie die Vorgaben 

des aktuellen WEA-Leitfadens NRW (MULNV 2017). 

Im Rahmen der Erfassungen des Wachtelkönigs handelt es sich um zwei Nachweise 

im Juni ca. 1.200 m nördlich sowie ein Nachweis Mitte Juli ca. 200 m südlich des Ände-

rungsbereiches. Der Wachtelkönig zählt gem. NRW-Leitfaden zu den WEA-empfindli-

chen Vogelarten. Hier wird ein maximal möglicher Wirkbereich von bis zu 500 m aus-

gehend von Windenergieanlagen angegeben. (MULNV 2017)  

 

 Nachweise des Wachtelkönigs (orange Kreise) im Jahr 2023 durch das Büro Mestermann 
Landschaftsplanung innerhalb des Änderungsbereiches (rote Strichlinie) im Untersu-
chungsgebiet 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte. 

6.4 Konfliktanalyse und Ermittlung von Konfliktarten 

6.4.1 Häufige und ungefährdete Tierarten 

Entsprechend dem geltenden Recht unterliegen alle europäischen Vogelarten den Ar-

tenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Damit ist auch die vorhabenspe-

zifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber häufigen und verbreiteten Vogel-

arten (sogenannten „Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink und Kohlmeise) zu prüfen. 
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Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-

den, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes 

bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen 

wird. Gemäß Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes tritt 

eine Verletzung des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 

Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) nicht ein, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. Das Tötungs- und Verletzungsverbot wird nicht ausgelöst, sofern sich das 

Risiko der Tötung oder Verletzung durch den Eingriff nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigungen trotz Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-

nahmen nicht vermieden werden kann.  

Durch die folgende Schutzmaßnahme wird sichergestellt, dass keine artenschutzrecht-

lichen Verbotstatbestände im Hinblick auf häufige und verbreitete Vogelarten ausgelöst 

werden. Das Eintreten unvermeidbarer Beeinträchtigungen wird durch die Einhaltung 

der folgenden Vermeidungsmaßnahmen sichergestellt:  

• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruch-

nahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März 

bis 30. September) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetations-

flächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. 

Februar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen 

außerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung si-

cherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen oder des 

Oberbodens die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materi-

allagerung etc.) sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig über-

baute Bereiche zu beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende 

Gehölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchti-

gung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum über-

nehmen können. 

Das Vorhaben entspricht dem Regelfall, so dass von einer vertiefenden Betrachtung 

der häufigen und verbreiteten Vogelarten im Rahmen der Konfliktanalyse abgesehen 

werden kann. 

6.4.2 Planungsrelevante Arten 

Infolge der Habitatansprüche der Arten, der im Vorhabensbereich vorkommenden Bio-

topstrukturen und der dargestellten Wirkfaktoren kann ein potenzielles Vorkommen 

bzw. eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit für einige der im Rahmen der Da-

tenrecherche ermittelten Arten im Vorfeld ausgeschlossen werden.  

Da nichtessenzielle Nahrungsflächen nicht zu den Schutzobjekten des § 44 Abs. 1 

BNatSchG gehören, ist eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für Arten, wel-

che das Untersuchungsgebiet als nichtessenzielles Nahrungshabitat nutzen, nicht ge-

geben.  
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Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

Für den 4. Quadranten des Messtischblattes „Effeln“ werden vom FIS für die im Unter-

suchungsgebiet vorkommenden Lebensräume insgesamt 38 Arten als planungsrele-

vant genannt (5 Fledermausarten und 33 Vogelarten). Planungsrelevante Pflanzenar-

ten werden nicht aufgeführt (LANUV 2023B). 

Für diese 38 Arten kann, unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der aufge-

führten Wirkfaktoren, eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Pla-

nung ausgeschlossen werden, wenn sie  

• ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten außerhalb der beanspruchten Lebens-

raumtypen finden oder 

• den beanspruchten Bereich ausschließlich als Nahrungshabitat nutzen.  

Somit verbleiben für den 4. Quadranten des Messtischblattes „Effeln“ noch vier Fleder-

mausarten sowie 18 Vogelarten als weiterhin zu betrachtende Arten.  

Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz (LANUV 2023A) weist für das Untersuchungsgebiet insgesamt zwei 

Reviere des Wachtelkönigs sowie ein Revier der Grauammer aus. Darüber hinaus gibt 

es drei Einzelnachweise des Wachtelkönigs.  

Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche 

Von den in den schutzwürdigen Bereichen (vgl. Kap. 6.2.1) genannten planungsrele-

vanten Vogelarten werden Braunkehlchen, Bruchwasserläufer, Flussregenpfeifer, Hei-

delerche, Kampfläufer, Knäkente, Kornweihe, Krickente, Löffelente, Raubwürger, Rohr-

weihe, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Sumpfohreule, Tüpfelsumpfhuhn, Uhu, Wasser-

ralle, Weißstorch, Wespenbussard, Wiesenweihe und Zwergtaucher unter Beachtung 

der oben genannten Aspekte als weiterhin zu betrachtende Arten berücksichtigt. 

Befragung Dritter 

Im Jahr 2023 wurden zwei Einzelsichtungen des Wachtelkönigs im Änderungsbereich 

durch die Firma MeisterWerke nachgewiesen.  

Faunistische Kartierungen  

Im Zuge der faunistischen Kartierungen wurde zusätzlich ein Vorkommen des Grau-

spechtes und des Schwarzkehlchens im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 

In der folgenden Tabelle werden die im Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten 

dargestellt, für welche eine mögliche Betroffenheit durch das Vorhaben nicht ausge-

schlossen werden kann (Stufe I). Für die im weiteren Verlauf ermittelten Konfliktarten 

wird bei Bedarf eine Art-für-Art-Betrachtung (Stufe II) durchgeführt. 
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Tab. 9 Auflistung der für den Bereich der Planung dokumentierten planungsrelevanten Arten 
und Darstellung der Konfliktarten gem. Leitfaden (MULNV 2017). Mögliche Konfliktarten 
sind grau hinterlegt; WEA-empfindlich eingestufte Arten sind zusätzlich fett gedruckt.  

Art 
Daten-
quelle/  
Status 

relevante Wirk-
faktoren 

Erfüllung Verbotstatbestand 
BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 möglich 

Konflikt-
art 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Fledermäuse 

Breitflügelfleder-
maus 

FIS: N 
möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Fransenfleder-
maus 

FIS: N 
möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Mückenfleder-
maus 

FIS: N 
möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Zwergfledermaus FIS: N 
möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Vögel 

Baumpieper 
FIS: N/B  
BfL: N 

keine    nein 

Bluthänfling FIS: N/B  
Töten oder Verlet-
zen 

x   ggf. 

Braunkehlchen  BfL: N 
Töten oder Verlet-
zen 

x     ggf. 

Bruchwasserläu-
fer 

LANUV: D keine       nein 

Feldlerche 
FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Feldschwirl 
FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x     ggf. 

Feldsperling 
FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x     ggf. 

Flussregenpfeifer LANUV: B keine       nein 

Grauspecht BfL: N keine       nein 

Grauammer 
LINFOS: 
REV 

möglicher Lebens-
raumverlust 

   ggf. 

Goldregenpfei-
fer 

FIS: N/R  
LANUV: D 

keine       nein 

Heidelerche LANUV: D keine       nein 

Kampfläufer LANUV: D keine       nein 

Kiebitz 
FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Knäkente LANUV: B keine       nein 

Kornweihe 
LANUV: 
B, R 

keine       nein 

Krickente LANUV: B keine       nein 

Löffelente LANUV: B keine       nein 

Mäusebussard 
FIS: N/B  
BfL: N 

Töten oder Verlet-
zen 

x     ggf. 

Mehlschwalbe 
FIS: N/B 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Mornellregen-
pfeifer 

FIS: N/R 
LANUV: D 

keine       nein 

Neuntöter 
LANUV: B 

möglicher  
Lebensraumverlust 

  x ggf. 

Rauchschwalbe FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Raubwürger 
LANUV: 
B, R 

keine       nein 
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Art 
Daten-
quelle/  
Status 

relevante Wirk-
faktoren 

Erfüllung Verbotstatbestand 
BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 möglich 

Konflikt-
art 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Rebhuhn 
FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Rotmilan 
FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Rohrweihe LANUV: B keine       nein 

Schleiereule 
FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Schwarzkehl-
chen 

BfL: N keine       nein 

Schwarzmilan 
LANUV: 
B, D   
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Schwarzstorch LANUV: D keine       nein 

Star 
FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumverlust 

x   x ggf. 

Steinkauz FIS: N/B keine       nein 

Sumpfohreule LANUV: D keine       nein 

Turmfalke 
FIS: N/B  
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumver-
lust 

   ggf. 

Tüpfelsumpfhuhn LANUV: B keine       nein 

Uhu LANUV: B keine    nein 

Wachtel FIS: N/B keine    nein 

Wachtelkönig 

FIS: N/B  
LANUV: B  
LINFOS: 
REV 
BfL: N 

möglicher  
Lebensraumver-
lust 

x x x ggf. 

Waldkauz FIS: N/B keine       nein 

Wanderfalke LANUV: R keine       nein 

Wasserralle LANUV: B keine       nein 

Weißstorch LANUV: D keine       nein 

Wespenbussard 
LANUV: B, 
D 

keine       nein 

Wiesenpieper 
FIS: N/B 
LANUV: B, 
D  BfL: N 

möglicher  
Lebensraumver-
lust 

x     ggf. 

Wiesenweihe 
FIS: N/B 
BfL: N  

möglicher  
Lebensraumver-
lust 

x     ggf. 

Zwergtaucher LANUV: B keine       nein 
Legende: 

Datenquelle:  BFL = Nachweis im Rahmen der faunistischen Kartierung Büro für Landschaftsplanung  

   Bertram Mestermann, FIS = Fachinformationssystem,  

   LANUV = Hinweise aus Schutzgebieten/schutzwürdigen Bereichen,  

   LINFOS = Landschaftsinformationssammlung 

Status:   N = Nachweis, B = Nachweis Brutvorkommen ab 2000 vorhanden,  

   D = auf dem Durchzug,  

   R = Nachweis Rast/Wintervorkommen ab 2000 vorhanden, REV = Revier 
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6.4.3 Zusammenfassende Betrachtung der Nichtkonfliktarten 

Durch die 34. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Rüthen – „Windräder am 

Kneblinghauser Weg“ soll ein Sonstiges Sondergebiet gem. § 11(2) BauNVO „Wind“ – 

Windenergie überlagernd Flächen für die Landwirtschaft gem. § 5 Nr. 9a BauGB, zur 

Planung von Windenergieanlagen, ausgewiesen werden.  

Mit der geplanten Umwidmung der Flächen geht ein formaler Verlust von landwirt-

schaftlich genutzten Flächen (Ackerflächen) einher. Dieser Verlust wird erst im Zuge 

nachfolgender Plan- und Zulassungsverfahren konkret.  

Aufgrund der Größe des Änderungsbereichs, der überwiegend Ackerflächen umfasst, 

sowie der wechselnden Fruchtfolgen auf den einzelnen Ackerparzellen kann eine Le-

bensraumeignung für Offenlandarten wie Feldlerche, Feldschwirl, Feldsperling, Kiebitz, 

Rebhuhn, Wachtel, Wachtelkönig, Wiesenpieper und Wiesenweihe nicht pauschal aus-

geschlossen werden.  

Von den oben genannten Offenlandarten zählen Kiebitz und Wiesenweihe gem. NRW-

Leitfaden für Windenergie (MULNV 2017) zu den WEA-empfindlichen Vogelarten.  

Zudem befindet sich eine Scheune im Änderungsbereich, weshalb eine potenzielle 

Quartiereignung für die Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, 

Mückenfledermaus und Zwergfledermaus sowie für die gebäudebrütenden Vogelarten 

Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Schleiereule und Turmfalke nicht sicher auszuschlie-

ßen ist. Für diese Arten ist auf der nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebene 

eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände gemäß Stufe II erforderlich. 

Die Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus zählt zusätzlich gem. WEA-Leitfaden 

NRW (MULNV 2017) zu den WEA-empfindlichen Arten aufgrund eines betriebsbedingt 

erhöhten Kollisionsrisikos an Windenergieanlagen. Die Mückenfledermaus und die 

Zwergfledermaus sind gem. MULNV (2017) als bedingt WEA-empfindlich eingestuft.  

Des Weiteren wurden mehrere Schlafplatzansammlungen von Milanen in einer stra-

ßenbegleitenden Birkenreihe im Westen des Änderungsbereiches sowie ca. 200 m 

nördlich und ca. 560 m nordwestlich des Änderungsbereiches erfasst. Für Rotmilane 

und Schwarzmilane besteht ein betriebsbedingt erhöhtes Kollisionsrisiko an Windener-

gieanlagen, wodurch diese Arten ebenfalls als WEA-empfindlich eingestuft werden 

(MULNV 2017).  

Die Nachweise von Gruppen rastender Milane deuten im direkten Umfeld des Ände-

rungsbereiches auf einen losen Schlafplatzkomplex hin. Es ist davon auszugehen, 

dass dieser Komplex zur Zugzeit eine erhöhte Attraktionswirkung auf Rot- und 

Schwarzmilane entfaltet. Um eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der beiden Vo-

gelarten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist aus fachlicher Sicht die 

Definition geeigneter Vermeidungsmaßnahmen nach § 45b BNatSchG notwendig. 

Auch unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Rechtssprechung kann z. B. durch die 

gezielte Betriebseinschränkung in der Zugzeit eine signifikante Erhöhung des Tötungs- 

und Verletzungsrisikos ausgeschlossen werden.  
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Sollte der momentan in Überarbeitung befindliche WEA-Leitfaden NRW eine Definition 

von Schlafplätzen analog zu Brutplätzen gem. § 45b BNatSchG aufgreifen, würde dies 

allerdings bedeuten, dass durch eine WEA im für den Rotmilan und den Schwarzmilan 

artspezifisch mit 500 m definierten Nahbereich nach rechtlicher Definition automatisch 

zu einem Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. Ob dieser rechtliche Konflikt, 

ähnlich wie in aktuellen Genehmigungen für Repowering-Vorhaben, durch die Umset-

zung umfassender Abschaltzeiten zu Zugzeit ausgeräumt werden kann, ist derzeit 

nicht absehbar. Fachlich würde die tageszeitliche Abschaltung der Anlagen z. B. zwi-

schen Anfang August und Ende Oktober eines jeden Jahres eine betriebsbedingte Er-

höhung des Kollisionsrisikos vollumfänglich ausschließen. 

Ergebnis der Stufe I und weitere Vorgehensweise 

Die Vorprüfung der Stufe I kommt zu dem Ergebnis, dass das Eintreten artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände für 23 Tierarten nicht von vornherein ausgeschlossen 

werden kann. 

Um die Gültigkeit der FNP-Änderung erreichen zu können, muss ausgeschlossen wer-

den, dass unüberwindbare Hindernisse durch artenschutzrechtliche Beeinträchtigun-

gen vorliegen. Ob dies der Fall sein kann, wird nachfolgend im Rahmen einer vertiefen-

den Prüfung der Stufe II für jede der 23 Tierarten untersucht und bewertet. Die detail-

lierte Analyse erfolgt im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum Antrag 

der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung von zwei WEA durch die Meister Ener-

gie GmbH & Co. KG (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024A). 
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7.0 Stufe II – Vertiefende Prüfung 

7.1 Art-für-Art-Analyse 

Im Folgenden werden die Arten weitergehend untersucht, für die das Eintreten eines 

artenschutzrechtlichen Konflikts nicht im Rahmen der Vorprüfung ausgeschlossen wer-

den konnte.  

Auf Grund der Aufgabenstellung im Zusammenhang mit einer geplanten FNP-Ände-

rung wird lediglich betrachtet, ob unüberwindbare Hindernisse durch artenschutzrechtli-

che Beeinträchtigungen vorliegen und eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG notwendig wäre, was einer FNP-Änderung entgegenstünde. 

 

Fledermäuse 

Aufgrund der im Zuge der Datenrecherche recherchierten Konfliktarten erfolgt für fol-

gende WEA-empfindliche Fledermausarten eine vertiefte Art-für-Art-Betrachtung: 

• Breitflügelfledermaus • Mückenfledermaus 

• Fransenfledermaus • Zwergfledermaus 

Vögel 

Planungsrelevante Vogelarten: 

• Bluthänfling • Rauchschwalbe 

• Braunkehlchen • Rebhuhn  

• Feldlerche • Schwarzkehlchen 

• Feldschwirl • Schleiereule 

• Feldsperling • Star 

• Mäusebussard • Turmfalke 

• Mehlschwalbe • Wachtel 

• Neuntöter • Wiesenpieper 

 

WEA-empfindliche Vogelarten: 

• Grauammer • Rohrweihe 

• Kiebitz • Rotmilan 

• Kornweihe • Schwarzmilan 

• Kranich • Wachtelkönig 

• Rohrweihe • Wiesenweihe 

 

Diese Arten werden im Folgenden einer detaillierten Art-für-Art-Analyse unterzogen, 

bei der potenzielle Konflikte ermittelt werden und auf eine mögliche Lösbarkeit der 

Konflikte mittels Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen hingewiesen wird. 
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Die Fransenfledermaus lebt vorzugsweise in unterholzreichen Laubwäldern mit lücki-

gem Baumbestand. Als Wochenstuben werden Baumquartiere (Höhlen, abstehende 

Borke) sowie Nistkästen bewohnt. Darüber hinaus werden auch Dachböden und Vieh-

ställe bezogen, wo die Tiere vor allem Spalten und Zapfenlöchern als Quartier nutzen. 

Als Jagdgebiete werden außerdem reich strukturierte, halboffene Parklandschaften mit 

Hecken, Baumgruppen, Grünland und Gewässern aufgesucht. (Dietz, Helversen & Nill 

2007 und LANUV) 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäudefledermaus, die vorwiegend im 

Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich vorkommt. Die Jagdgebiete befinden sich be-

vorzugt in der offenen und halboffenen Landschaft über Grünlandflächen mit randli-

chen Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern. Außerdem jagen die Tiere in 

Streuobstwiesen, Parks und Gärten sowie unter Straßenlaternen. Fortpflanzungsge-

sellschaften befinden sich an und in Spaltenverstecken oder Hohlräumen von Gebäu-

den (z. B. Fassadenverkleidungen, Zwischendecken, Dachböden, Dachpfannen). Ein-

zelne Männchen beziehen neben Gebäudequartieren auch Baumhöhlen, Nistkästen 

oder Holzstapel. Als Winterquartiere werden Spaltenverstecke an und in Gebäuden, 

Bäumen und Felsen sowie Stollen oder Höhlen aufgesucht. Dort halten sich die Tiere 

meist einzeln auf (LANUV 2023D). 

Die Mückenfledermaus wurde erst vor wenigen Jahren als neue Art spezifiziert. Ge-

meinsam mit der ähnlichen Zwergfledermaus ist sie die kleinste europäische Fleder-

mausart. Als immer wieder Zwergfledermäuse mit einer Ruffrequenz von 55 kHz auffie-

len, wurden diese zunächst als „55 kHz-Ruftyp“ bezeichnet. Durch genetische Analy-

sen konnte jedoch festgestellt werden, dass es sich um eine eigene Art handelt. Beide 

Arten lassen sich mittlerweile auch anhand der Färbung sowie morphologischer Merk-

male unterscheiden. Da seit der Anerkennung der Mückenfledermaus als eigene Art 

erst wenige Jahre vergangen sind, ist das Wissen über die Ökologie und die Verbrei-

tung der Art sehr lückenhaft (LANUV 2023D).  

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, 

vor allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdge-

biete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im 

Siedlungsbereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufge-

sucht. Die Sommerquartiere und Wochenstuben finden sich in einem breiten Spektrum 

an Spaltenräumen von Gebäuden (Verkleidungen, Zwischendächer). Einzeltiere kön-

nen auch in Felsspalten und hinter Rinde von Bäumen vorkommen. Die Winterquar-

tiere befinden sich ebenfalls an Gebäuden. Größere Gruppen überwinternder Tiere 

kommen in Felsspalten und in unterirdischen Kellern, Tunneln und Höhlen vor. 

Wirkungsspezifische Betroffenheiten 

Eine wirkungsspezifische Betroffenheit von Fledermäusen tritt insbesondere ein, wenn 

Individuen im Bereich der Rotoren verletzt oder getötet werden, sodass gegen § 44 

Abs .1 Nr. 1 BNatSchG verstoßen wird. Insbesondere Abendsegler und andere Nycta-

loide jagen im freien Luftraum auf Höhe der Rotoren und sind somit einem hohen Kolli-

sions- oder indirektem Verletzungsrisiko durch starke und spontane Luftdruckverände-
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rungen (sog. Barotrauma) ausgesetzt. Aber auch Zwergfledermäuse und andere Arten 

finden sich regelmäßig unter den registrierten Schlagopfern.  

Vermeidungsmaßnahme 

Für WEA-empfindliche Fledermausarten besteht ein Kollisionsrisiko bzw. das Risiko ei-

ner Verletzung oder Tötung durch Barotrauma oder direkte Kollision. Da Fledermäuse 

nur bei bestimmten Witterungsbedingungen innerhalb saisonaler Aktivitätsperioden flie-

gen, ist eine pauschale Abschaltung der geplanten Anlagen bei diesen Witterungsbe-

dingungen ein geeignetes und anerkanntes Instrument, um die artenschutzrechtliche 

Betroffenheit WEA-empfindlicher Fledermausarten zu vermeiden. 

Dieses Vorgehen wird auch im aktuell gültigen WEA-Leitfaden NRW (MULNV 2017) 

vorgeschlagen. Hier werden die entsprechenden Witterungsbedingungen aufgeführt, 

deren Kombination zur Abschaltung führt: 

• Windgeschwindigkeit < 6 m/s in Gondelhöhe 

• Temperatur > 10 °C 

• Kein Regen (kann derzeit noch nicht technisch sicher unterschieden werden) 

 

Alle Kriterien müssen für die Abschaltung erfüllt sein. Die nächtliche Abschaltung wird 

aufgrund der Jahresperiodik der Fledermäuse, die den Winter größtenteils im Winter-

schlaf verbringen, auf den Zeitraum 01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres begrenzt. Ein 

anlagenspezifisches Gondelmonitoring kann zur standortspezifischen, betreiberfreund-

lichen Anpassung der Abschaltzeiten durchgeführt werden und wird aus fachlicher 

Sicht empfohlen. Die Anforderungen an das Gondelmonitoring sind dem aktuellen Leit-

faden zu entnehmen (MULNV 2017). Die Analyse der gewonnenen Daten kann durch 

den Einsatz der in NRW für diesen Zweck anerkannten Softwaretool ProBat in seiner 

jeweils aktuellen Version Algorithmen zur Anpassung der Abschaltzeiten führen. 

7.1.1 WEA-empfindliche Vogelarten 

Grauammer 

Artbeschreibung: Die Grauammer ist eine Charakterart offener Ackerlandschaften. 

Nach einem großräumigen Verlust geeigneter Habitate wurden weite Bereiche des 

ehemals fast flächendeckenden Vorkommens in Nordrhein-Westfalen als Bruträume 

aufgegeben. Besiedelt werden offene, nahezu waldfreie Gebiete, mit einer großflächi-

gen Acker- und Grünlandnutzung. Wichtige Habitatbestandteile sind einzelne Gehölze, 

Feldscheunen und Zäune als Singwarten sowie unbefestigte Wege und Säume zur 

Nahrungsaufnahme. Die Grauammer legt ihre Nester innerhalb von Ackerschlägen 

oder in Randstrukturen in dichte Bodenvegetation in busch- und baumfreier Umgebung 

an. (BAUER/BEZZEL/FIEDLER 2005 und LANUV 2023D). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Die Grauammer wird gemäß Energieatlas NRW 

mit einem Schwerpunktvorkommen im Änderungsbereich geführt. Nachweise der Art 

nach 1999 erfolgten nicht.  
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Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Aktuelle Vorkommen der Grauammer im 

Änderungsbereich sind nicht bekannt, ebenso erfolgten keine Nachweise während der 

durchgeführten Kartierungen. Somit kann eine erhebliche arten- und habitatschutz-

rechtliche Beeinträchtigung der Grauammer im Zuge der FNP-Änderung ausgeschlos-

sen werden. Gleichzeitig profitiert die Grauammer von Maßnahmen, die zum Habitat-

schutz für den Wachtelkönig umgesetzt werden. Die vorhabenspezifische Bewertung 

und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Gegenstand anstehender immissions-

schutz-rechtlicher Genehmigungsverfahren. 

Kiebitz 

Artbeschreibung: Der Kiebitz ist eine Vogelart der weithin offenen, flachen und baumar-

men Landschaft. Er bewohnt offene Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, extensiv 

genutzte Wiesen und Weiden. Darüber hinaus besiedelt er seit den letzten Jahren ver-

stärkt Ackerland (BAUER/BEZZEL/FIEDLER 2005 und LANUV 2023D). 

Für den Kiebitz besteht ein erhöhtes Meideverhalten nach Angaben des MULNV 

(2017) vor allem in einem Radius von etwa 400 m (mit starken Schwankungen) um die 

Windenergieanlage herum. Dabei sind die Meideabstände umso größer, je höher die 

Anlagen und je größer die Kiebitztrupps MULNV (2017).  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Ende März 2022 wurden insgesamt sechs Indivi-

duen sowie am 20.10.2023 insgesamt 15 Individuen rastend im Untersuchungsgebiet 

1.000 m erfasst. Hinweise auf ein Brutvorhaben gibt es in den relevanten Bereichen 

nicht. 

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Bruthabitate des Kiebitzes sind nach Aus-

wertung der Daten nicht durch die Planung beeinträchtigt, ebenso erfolgten die Nach-

weise zur Zugzeit außerhalb des Änderungsbereichs (vgl. Abb. 22). Somit kann eine 

erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung des Kiebitzes im Zuge 

der FNP-Änderung ausgeschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und 

potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutz-

rechtlicher Genehmigungsverfahren. 

Kornweihe 

Artbeschreibung: Das Vogelschutzgebiet Hellwegbörde umfasst eines der bedeutends-

ten Wintervorkommen der Kornweihe in Nordrhein-Westfalen, Bruten sind hier hinge-

gen die Ausnahme. Zur Zugzeit erscheinen die Tiere ab Ende September/Anfang Okto-

ber, überwintern mit einem Maximum von November bis Februar und ziehen bis Ende 

April/Anfang Mai wieder ab.  

Die Kornweihe zählt gemäß MULNV (2017) zu den WEA-empfindlichen Arten, da bei 

Thermikkreisen, Flug- und Balzverhalten (vor allem in Nestnähe) sowie bei regelmäßi-

gen Flügen zu essenziellen Nahrungshabitaten ein erhöhtes Kollisionsrisiko gegeben 

ist. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Ein Nachweis einer einzelnen Nahrung suchen-

den männlichen Kornweihe innerhalb des UG 1.500 m erfolgte im März 2023. Hierbei 

handelte es sich vermutlich um ein durchziehendes Exemplar. Eine weitere Kornweihe 
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wurde ebenfalls im März 2023 westlich der geplanten WEA 02 im UG 1.000 m doku-

mentiert.  

Hinweise auf ein Brutvorkommen innerhalb des gem. § 45b BNatSchG artspezifisch 

festgelegten Nahbereichs von 400 m und des zentralen Prüfbereichs von 1.000 m gibt 

es nicht. 

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Aufgrund der beiden Nachweise, des Ab-

stands zu den geplanten Anlagen und dem Ausschluss von Brut- und Rastvorkommen 

der Art innerhalb des Änderungsbereichs durch die Erfassungen kann eine erhebliche 

arten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung der Kornweihe im Zuge der FNP-

Änderung ausgeschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzi-

elle Ausgleichsflächenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtli-

cher Genehmigungsverfahren. 

Kranich  

Artbeschreibung: Für den Kranich besteht ein erhöhtes Meideverhalten nach Angaben 

des MULNV (2017) in einem Untersuchungsgebiet 500 m während der Brut bei der 

Nahrungssuche zu essenziellen Nahrungshabitaten und in einem Untersuchungsgebiet 

von 1500 m während der Rast am Schlafplatz.  

In Nordrhein-Westfalen kommt der Kranich als Durchzügler sowie in den letzten Jahren 

auch wieder als Brutvogel vor. In den Hauptverbreitungsgebieten in Nord- und Osteu-

ropa besiedelt die Art feuchte Nieder- und Hochmoore, Bruchwälder und Sümpfe. Auf 

dem Herbstdurchzug erscheinen Tiere aus Schweden, Polen und Ostdeutschland zwi-

schen Anfang Oktober und Mitte Dezember, mit einem Maximum im November. Auf 

dem Frühjahrsdurchzug zu den Brutgebieten treten die Tiere von Ende Februar bis  

Anfang April, mit einem Maximum von Anfang bis Mitte März auf. Der Großteil der zie-

henden Kraniche überfliegt Nordrhein-Westfalen, nur ein geringer Teil rastet hier. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Vier Kraniche wurden Mitte Dezember 2022 im 

Südosten des Untersuchungsgebietes 1.500 m durchziehend beobachtet.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Im Rahmen der Untersuchungen wurden 

einmalig vier durchziehende Kraniche im Untersuchungsgebiet 1.500 m erfasst. Schlaf-

plätze und essenzielle Nahrungshabitate existieren im Untersuchungsgebiet nicht. Das 

Auslösen von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, ist durch die Errich-

tung und den Betreieb von WEA gemäß WEA-Leitfaden NRW (MULNV 2017) nicht zu 

erwarten. Somit kann eine erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchti-

gung des Kranichs im Zuge der FNP-Änderung ausgeschlossen werden. Die vorha-

benspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Gegenstand 

anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

Rohrweihe 

Artbeschreibung: Die Rohrweihe besiedelt halboffene bis offene Landschaften und ist 

viel enger an Röhrichtbestände gebunden als die verwandte Wiesenweihe. Die Nah-

rungsflächen liegen meist in Agrarlandschaften mit stillgelegten Äckern, unbefestigten 

Wegen und Saumstrukturen. Jagdreviere können eine Größe zwischen 1 bis 15 km² 
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erreichen. Brutplätze liegen in den Verlandungszonen von Feuchtgebieten, an Seen, 

Teichen, in Flussauen und Rieselfeldern mit größeren Schilf- und Röhrichtgürteln (0,5-

1 ha und größer). Das Nest wird im dichten Röhricht über Wasser angelegt. Seit den 

1970er-Jahren brüten Rohrweihen verstärkt auch auf Ackerflächen, wobei Getreidebru-

ten ohne Schutzmaßnahmen oftmals nicht erfolgreich sind. 

Die Rohrweihe zählt gemäß MULNV (2017) zu den WEA-empfindlichen Arten, da bei 

Thermikkreisen, Flug- und Balzverhalten (vor allem in Nestnähe) sowie bei regelmäßi-

gen Flügen zu essenziellen Nahrungshabitaten ein erhöhtes Kollisionsrisiko gegeben 

ist.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Ein Nachweis einer einzelnen Nahrung suchen-

den Rohrweihe innerhalb des UG 1.000 m erfolgte im Oktober 2022. Hierbei handelte 

es sich vermutlich um ein durchziehendes Exemplar.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Ein Brutvorhaben wurde in keinem der 

gem. § 45b vorgegebenen artspezifischen Prüfbereiche nachgewiesen. Somit kann 

eine erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung der Rohrweihe im 

Zuge der FNP-Änderung ausgeschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung 

und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Gegenstand anstehender immissions-

schutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

Rotmilan 

Artbeschreibung: Der Rotmilan ist ein Greifvogel aus der Gattung der Milane und etwas 

größer als sein naher Verwandter der Schwarzmilan. Im Gegensatz zu diesem befindet 

sich der Verbreitungsschwerpunkt des Rotmilans in Europa, mehr als die Hälfte des 

Weltbestandes brütet in Deutschland. Zum einen jagt der Rotmilan aktiv, wobei haupt-

sächlich Mäuse, Kleinvögel, Reptilien, große Insekten oder Fische erbeutet werden. 

Zum anderen nutzen Rotmilane aber auch Aas, insbesondere überfahrene Tiere, oder 

Abfälle. Das Bruthabitat enthält neben Wäldern und Feldgehölzen zum Nestbau  

optimalerweise strukturreiches Offenland, welches im Suchflug überflogen wird. Zur 

Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen und 

Äckern bevorzugt. Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an Waldrän-

dern aber auch in kleineren Feldgehölzen (1–3 ha und größer). Rotmilane gelten als 

ausgesprochen reviertreu und nutzen alte Horste oftmals über viele Jahre. 

Der Rotmilan zählt gemäß MULNV (2017) zu den WEA-empfindlichen Arten, da bei 

Thermikkreisen, Flug- und Balzverhalten (vor allem in Nestnähe) sowie bei regelmäßi-

gen Flügen zu essenziellen Nahrungshabitaten ein erhöhtes Kollisionsrisiko gegeben 

ist. Deutschlandweit wurden bisher 751 Kollisionsopfer registriert, davon 88 in Nord-

rhein-Westfalen (DÜRR 2023).  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Rotmilane wurden häufig im UG 1.500 m Nah-

rung suchend in den Offenlandbereichen nachgewiesen. Für einen bekannten Rotmi-

lan-Brutplatz, ca. 1.600 m südöstlich zum Änderungsbereich und damit innerhalb des 

erweiterten Prüfbereichs gem. § 45b BNatSchG, wurde im Jahr 2022 ein Besatz nach-

gewiesen (vgl. 8.2.2). Hinweise auf Brutplätze im Nahbereich von 500 m der geplanten 

WEA gem. § 45b Abs. 2 BNatSchG ergaben sich im Rahmen der Untersuchungen 
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nicht. Zudem liegt das geplante Vorhaben nachweislich innerhalb eines Schlafplatz-

komplexes, in dem regelmäßig bis zu 30 Rotmilane auf dem Zug übernachteten. 

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Auf Grund der Anzahl an Flugbewegun-

gen im Untersuchungsgebiet 1.500 m, dem nachgewiesenen Schlafplatzverhalten im 

Umfeld des Änderungsbereichs, dem regelmäßigen Nachweis Nahrung suchender In-

dividuen im Nahbereich der beiden geplanten WEA sowie der ausgesprochenen At-

traktionswirkung bei ackerbaulichen Aktivitäten kann ein signifikant erhöhtes Tötungsri-

siko und somit eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ausge-

schlossen werden. Um daher eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

für den Rotmilan auszuschließen, sind Vermeidungsmaßnahmen gemäß BNatSchG § 

45b Abschnitt 2 für den Rotmilan erforderlich. Zusätzlich zu den Instrumenten des § 

45b sind zur Berücksichtigung des Schlafplatzverhaltens Abschaltzeiten während der 

Zugzeit erforderlich. Eine Umsetzung geeigneter Maßnahmen führt zur Vermeidung 

der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. Somit kann eine erhebliche arten- und 

habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung des Rotmilans im Zuge der FNP-Änderung 

ausgeschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Aus-

gleichsflächenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Ge-

nehmigungsverfahren. 

Schwarzmilan 

Artbeschreibung: Der Schwarzmilan ist ein Zugvogel, der in Afrika, südlich der Sahara 

vom Senegal bis nach Südafrika überwintert. In Nordrhein-Westfalen tritt er als regel-

mäßiger, aber seltener Brutvogel auf. Der Lebensraum des Schwarzmilans sind alte 

Laubwälder in Gewässernähe. Als Nahrungsgebiet werden große Flussläufe und Stau-

seen aufgesucht. Der Horst wird auf Laub- oder Nadelbäumen in über 7 m Höhe errich-

tet, oftmals werden alte Horste von anderen Vogelarten genutzt. 

Der Schwarzmilan zählt gemäß MULNV (2017) zu den WEA-empfindlichen Arten, da 

bei Thermikkreisen, Flug- und Balzverhalten (vor allem in Nestnähe) sowie bei regel-

mäßigen Flügen zu essenziellen Nahrungshabitaten, z. B. Still- und Fließgewässer, ein 

erhöhtes Kollisionsrisiko gegeben ist. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Einmalig wurde ein Schwarzmilan nahrungssu-

chend im Untersuchungsgebiet 1.500 m sowie im Untersuchungsgebiet 1.000 m doku-

mentiert. Ein Brutvorhaben wurde in keinem der gem. § 45b vorgegebenen artspezifi-

schen Prüfbereich nachgewiesen.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Ein Brutvorhaben oder regelmäßige Habi-

tatnutzung wurde in keinem der gem. § 45b vorgegebenen artspezifischen Prüfbereich 

nachgewiesen. Somit kann eine erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beein-

trächtigung des Schwarzmilans im Zuge der FNP-Änderung ausgeschlossen werden. 

Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Ge-

genstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

Wachtelkönig 
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Artbeschreibung: Der Wachtelkönig besiedelt offene bis halboffene Niederungsland-

schaften der Fluss- und Talauen sowie Niedermoore und hochwüchsige Feuchtwiesen. 

Zudem ist er auch in großräumigen Ackerbaugebieten in der Hellwegbörde als Brutvo-

gel anzutreffen. Das Nest wird in Bodenmulden an Standorten mit ausreichender De-

ckung angelegt (LANUV 2023D). 

Der Wachtelkönig zählt gem. NRW-Leitfaden zu den WEA-empfindlichen Vogelarten. 

Hier wird ein maximal möglicher Wirkbereich von bis zu 500 m ausgehend von Wind-

energieanlagen angegeben (MULNV 2017). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Wachtelkönige wurden im artspezifischen Erfas-

sungszeitraum rufend im Untersuchungsgebiet 500 m der zwei geplanten Anlagen-

standorte erfasst. Zudem liegen Hinweise auf Fundpunkte Dritter im UG 500 m vor. 

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Aufgrund der Nachweise des Wachtelkö-

nigs im Untersuchungsgebiet 500 m um den Änderungsbereich kann eine arten- oder 

habitatschutzrechtliche Betroffenheit des Wachtelkönigs nicht ausgeschlossen werden. 

Um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen, sollte die 

Inanspruchnahme der Vorhabensfläche innerhalb des gem. § 39 Abs. 5 vorgegebenen 

Rodungszeitfensters erfolgen. Da für potenziell im Änderungsbereich betriebene WEA 

zum Schutz WEA-empfindlicher Fledermausarten die gem. WEA-Leitfaden NRW vor-

gegebenen fledermausfreundlichen Betriebszeiten vorzusehen sind (vgl. Kap. 8.4.1), 

findet absehbar kein Betrieb in warmen und windstillen Sommernächsten statt. Somit 

kann auch eine erhebliche Störung balzender Wachtelkönige gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ausgeschlossen werden. Um trotzdem den eintretenden Habitatverlust und 

die Nähe zum VSG Hellwegbörde zu berücksichtigen, für das der Wachtelkönig als 

wertgebende Art aufgeführt wird, ist im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahrens ein Ausgleichshabitat im räumlichen Zusammenhang für den 

Wachtelkönig nach den Vorgaben des Methodenhandbuchs zur Artenschutzprüfung in 

NRW (MULNV & FÖA 2021) herzurichten. Die Ausgleichsflächenplanung ist Gegen-

stand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. Eine erhebli-

che arten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung des Wachtelkönigs im Zuge 

der FNP-Änderung kann ausgeschlossen werden. 

Wiesenweihe 

Artbeschreibung: Die Wiesenweihe ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher in  

Afrika südlich der Sahara überwintert. In Nordrhein-Westfalen kommt sie als sehr selte-

ner Brutvogel vor. Die Wiesenweihe besiedelt weiträumig offene, gehölzarme Agrar-

landschaften mit Getreideanbau. Die ursprünglichen Bruthabitate waren Heiden, Moore 

sowie grünlandgeprägte Flussniederungen. Die Tiere haben einen großen Aktionsra-

dius, die Nahrungsräume können bis zu 10 km vom Brutplatz entfernt liegen. Die aktu-

ellen Brutplätze liegen meist in Wintergetreidefeldern, wo das Nest am Boden angelegt 

wird. Dabei sind störungsfreie Sitzwarten ein wichtiger Habitatbestandteil.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Für die Wiesenweihe wurden zwei Nachweise 

überfliegender Individuen erbracht. 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen –  
„Windräder am Kneblinghauser Weg“ 

Stufe II – Vertiefende Prüfung 

52 

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Nachweise eines Brutvorhaben oder ei-

nes Schlafplatzes der Wiesenweihe im Nahbereich von 400 m oder im zentralen Prüf-

bereich von 500 m in Bezug auf den Änderungsbereich liegen nicht vor. Somit kann 

eine erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung der Wiesenweihe 

im Zuge der FNP-Änderung ausgeschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewer-

tung und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Gegenstand anstehender immissi-

onsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

7.1.2 weitere planungsrelevante Vogelarten 

Baumpieper 

Artbeschreibung: Der Baumpieper besiedelt halboffene Lebensräume, welche Möglich-

keiten zur Bodenbrut ebenso aufweisen wie einzelne hohe Sträucher, Bäume oder 

Waldränder, welche als Singwarten benötigt werden. In den Wäldern des Sauerlandes 

werden häufig Schlagfluren, Windwurfflächen und andere Lichtungen genutzt, die sich 

in Waldrandnähe befinden. Aufgrund der hohen Dynamik dieser Flächen, die einem 

Wechsel aus Ernte bzw. Windwurf und Aufforstung bzw. Naturverjüngung unterliegen, 

wechseln die Bruthabitate innerhalb eines Gebietes im Laufe der Zeit (LANUV 2022B). 

Die Art reagiert mit umfassenden Bestandszuwächsen auf die Borkenkäferkalamität, in 

deren Zuge neue Areale erschlossen werden können. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Brutreviere des Baumpiepers wurden in der Sai-

son 2022 außerhalb des Änderungsbereichs nachgewiesen. Die Revierzentren werden 

weder durch die Anlagenstandorte noch durch die Nutzflächen überplant. 

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Eine erhebliche arten- und habitatschutz-

rechtliche Beeinträchtigung des Baumpiepers im Zuge der FNP-Änderung kann ausge-

schlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflä-

chenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmi-

gungsverfahren. 

Bluthänfling 

Artbeschreibung: Als typische Vogelart der ländlichen Gebiete bevorzugt der Bluthänf-

ling offene mit Hecken, Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flächen und ei-

ner samentragenden Krautschicht. In NRW sind dies z. B. heckenreiche Agrarland-

schaften, Heide-, Ödland- und Ruderalflächen. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts aber hat sich die Präferenz auch in die Richtung urbaner Lebensräume, wie 

Gärten, Parkanlagen und Friedhöfe, verschoben. Der bevorzugte Neststandort befindet 

sich in dichten Büschen und Hecken. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Mehrere Zusammenschlüsse von bis zu 40 Blut-

hänflingen wurden während der herbstlichen Zugzeit im Jahr 2022 rastend im Untersu-

chungsgebiet 200 m sowie im Bereich der geplanten Nutzflächen der WEA 01 erfasst. 

Hinweise auf Brutreviere in den relevanten Bereichen wurden nicht dokumentiert.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Da der Bluthänfling ausschließlich als ras-

tender Durchzügler im Änderungsbereich erfasst wurde und sich keine Hinweise auf 
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ein Brutrevier ergaben, kann eine erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beein-

trächtigung des Bluthänflings im Zuge der FNP-Änderung ausgeschlossen werden. Die 

vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Gegen-

stand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

Braunkehlchen 

Artbeschreibung: Der Lebensraum des Braunkehlchens sind offene, extensiv bewirt-

schaftete Nass- und Feuchtgrünländer, Feuchtbrachen, feuchte Hochstaudenfluren so-

wie Moorrandbereiche. In Nordrhein-Westfalen kommt es als seltener Brutvogel vor, 

hierzu gesellen sich zu den Zugzeiten auch Durchzügler aus nordöstlichen Populatio-

nen. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Ein Braunkehlchen wurde Ende August 2022 

rastend im Untersuchungsgebiet 200 m um den Änderungsbereich dokumentiert. Wei-

tere Nachweise von durchziehenden Individuen erfolgten im Untersuchungsgebiet 

1.500 m. Hinweise auf ein Brutrevier in den relevanten Bereichen gibt es nicht. 

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Eine erhebliche arten- und habitatschutz-

rechtliche Beeinträchtigung des Braunkehlchens im Zuge der FNP-Änderung kann aus-

geschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichs-

flächenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmi-

gungsverfahren. 

Feldlerche 

Artbeschreibung: Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die Feldlerche eine Charak-

terart der offenen Feldflur. Sie besiedelt reich strukturiertes Ackerland, extensiv  

genutzte Grünländer und Brachen sowie größere Heidegebiete. Die Brutreviere sind 

0,25 bis 5 ha groß, bei maximalen Siedlungsdichten von bis zu 5 Brutpaaren auf 10 ha. 

Das Nest wird in Bereichen mit kurzer und lückiger Vegetation in einer Bodenmulde an-

gelegt. Mit Wintergetreide bestellte Äcker sowie intensiv gedüngtes Grünland stellen 

aufgrund der hohen Vegetationsdichte keine optimalen Brutbiotope dar.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Die vielzähligen Nachweise von Feldlerchen mit 

Revierverhalten lassen auf mindestens zwei Reviere der Art im Änderungsbereich 

schließen. 

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Durch die nachgewiesene Häufigkeit der 

Feldlerche ist die Habitateignung im Änderungsbereich offensichtlich. Eine durch die 

FNP-Änderung mögliche Umsetzung eines Bauvorhabens auf der Fläche kann zum 

Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG führen. Dieser wäre durch die Einrichtung 

geeigneter CEF-Maßnahmen nach den artspezifischen Vorgaben des Methodenhand-

buchs zur Artenschutzprüfung (MULNV & FÖA 2021) ausgleichbar. Zudem ist auch im 

weiteren Umfeld des Änderungsbereichs die Habitateignung hoch und es handelt sich 

nicht um ein isoliertes Vorkommen der Art, das sich auf den Änderungsbereich be-

schränkt. Eine erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung der Feld-

lerche im Zuge der FNP-Änderung kann demnach ausgeschlossen werden. Die vorha-
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benspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Gegenstand 

anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

Feldschwirl 

Artbeschreibung: Der Feldschwirl ist ein Zugvogel, der in Nordrhein-Westfalen als mit-

telhäufiger Brutvogel auftritt. Als Lebensraum nutzt der Feldschwirl gebüschreiche, 

feuchte Extensivgrünländer, größere Waldlichtungen, grasreiche Heidegebiete sowie 

Verlandungszonen von Gewässern. Seltener kommt er auch in Getreidefeldern vor. 

Das Nest wird bevorzugt in Bodennähe oder unmittelbar am Boden in Pflanzenhorsten 

angelegt (z. B. in Heidekraut, Pfeifengras, Rasenschmiele) (BAUER/BEZZEL/FIEDLER 

2005 und LANUV 2023D). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Feldschwirle mit Revierverhalten wurden südlich 

des Änderungsbereichs im Untersuchungsgebiet 500 m erfasst.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Da kein Revierzentrum des Feldschwirls 

in den relevanten Bereichen nachgewiesen wurde, kann eine erhebliche arten- und ha-

bitatschutzrechtliche Beeinträchtigung des Feldschwirls im Zuge der FNP-Änderung 

ausgeschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Aus-

gleichsflächenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Ge-

nehmigungsverfahren. 

Feldsperling 

Artbeschreibung: Der Feldsperling besiedelt die halboffene Agrarlandschaft mit einem 

hohen Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus 

kommt er in den Randbereichen ländlicher Siedlungen vor, wo er in Obst- und Gemü-

segärten oder Parkanlagen lebt. Er ist dabei jedoch sehr stark an Offenlandschaften 

mit landwirtschaftlicher Nutzung gebunden. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Feldsperlinge wurden mit Revierverhalten im 

Untersuchungsgebiet 200 m erfasst. Im Bereich der Planung befinden sich jedoch 

keine relevanten Habitatstrukturen für den Feldsperling.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Eine erhebliche arten- und habitatschutz-

rechtliche Beeinträchtigung des Feldsperlings im Zuge der FNP-Änderung kann ausge-

schlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflä-

chenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmi-

gungsverfahren. 

Mäusebussard 

Artbeschreibung: Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kultur-

landschaft, sofern geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt 

werden Randbereiche von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Ein-

zelbäume, in denen der Horst in 10 bis 20 m Höhe angelegt wird. Von einer Ansitz-

warte oder im Segelflug hält der Mäusebussard Ausschau nach Kleinsäugern,  
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Reptilien, jungen oder verletzten Vögeln, großen Insekten aber auch Regenwürmern, 

die ihm als Nahrung dienen können. Auch Aas wird angenommen. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Mäusebussarde waren im Rahmen der Untersu-

chungen als regelmäßige Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet 250 m anzutreffen. 

Ein Brutnachweis erfolgte im Untersuchungsgebiet 1.500 m nicht.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Eine erhebliche arten- und habitatschutz-

rechtliche Beeinträchtigung des Mäusebussards im Zuge der FNP-Änderung kann aus-

geschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichs-

flächenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmi-

gungsverfahren. 

Mehlschwalbe 

Artbeschreibung: Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbe-

reichen. Als Koloniebrüter bevorzugt sie freistehende, große und mehrstöckige Einzel-

gebäude in Dörfern und Städten. Die Lehmnester werden an den Außenwänden der 

Gebäude an der Dachunterkante, in Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder unter 

Mauervorsprüngen angebracht. Bestehende Kolonien werden oft über viele Jahre be-

siedelt, wobei Altnester bevorzugt angenommen werden (LANUV 2023D). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Mehlschwalben wurden einmalig nahrungssu-

chend im August 2022 im Untersuchungsgebiet 200 m beobachtet. Weitere Nachweise 

wurden im Zuge der Zug- und Rastvogelkartierung im Untersuchungsgebiet 1.000 m 

erfasst. Hinweise auf ein Brutrevier in den relevanten Bereichen ergaben sich im Zuge 

der Untersuchungen nicht.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Eine erhebliche arten- und habitatschutz-

rechtliche Beeinträchtigung der Mehlschwalbe im Zuge der FNP-Änderung kann aus-

geschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichs-

flächenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmi-

gungsverfahren. 

Neuntöter 

Artbeschreibung: Neuntöter bewohnen extensiv genutzte, halboffene Kulturlandschaf-

ten mit aufgelockertem Gebüschbestand, Einzelbäumen sowie insektenreichen Ru-

deral- und Saumstrukturen. Besiedelt werden Heckenlandschaften mit Wiesen und 

Weiden, trockene Magerrasen, gebüschreiche Feuchtgebiete sowie größere Wind-

wurfflächen in Waldgebieten. Das Nest wird in dichten, hoch gewachsenen Büschen, 

gerne in Dornsträuchern angelegt (BAUER/BEZZEL/FIEDLER 2005 und LANUV 2023D). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Zwei Nachweise eines männlichen Neuntöters 

im Westen des UG 1.000 m mit entsprechendem Verhalten deuten hier auf ein Revier 

der Art hin.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Aufgrund des Abstands zum Änderungs-

bereich, der Habitatpräferenzen der Art und der dazu im Gegensatz stehenden Habitat-

ausstattung kann eine erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung 
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des Neuntöters im Zuge der FNP-Änderung ausgeschlossen werden. Die vorhaben-

spezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Gegenstand an-

stehender immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 
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Rauchschwalbe 

Artbeschreibung: Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, 

bäuerliche Kulturlandschaft angesehen werden. Die Besiedlungsdichte wird mit zuneh-

mender Verstädterung der Siedlungsbereiche geringer. In typischen Großstadtland-

schaften fehlt sie. Die Nester werden in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z. B. Vieh-

ställe, Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm und Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den 

Vorjahren werden nach Ausbessern wieder angenommen. Die Nahrungsjagd erfolgt 

meist in Nestnähe, wo sich daher üblicherweise offene Grünlandflächen befinden (LA-

NUV 2023D). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Rauchschwalben wurden einmalig nahrungssu-

chend östlich der geplanten WEA 02 im Untersuchungsgebiet 500 m beobachtet. Ein 

Brutvorhaben wurde im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Eine erhebliche arten- und habitatschutz-

rechtliche Beeinträchtigung der Mehlschwalbe im Zuge der FNP-Änderung kann aus-

geschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichs-

flächenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmi-

gungsverfahren. 

Rebhuhn 

Artbeschreibung: Der Lebensraum des Rebhuhns ist die offene, gerne auch kleinräu-

mig strukturierte Kulturlandschaft mit Ackerflächen, Brachen und Grünländern, wobei 

Acker- und Wiesenränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte Feldwege wesentli-

che Habitatbestandteile darstellen, da sie hier Nahrung sowie Magensteine zur Nah-

rungszerkleinerung finden. Die Nester werden am Boden in Gras, Kräutern oder Hoch-

stauden angelegt (LANUV 2023D). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Ein Nachweis eines Nahrung suchenden Reb-

huhns im Süden des UG 500 m mit entsprechendem Verhalten deuten hier auf ein Re-

vier der Art hin.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Aufgrund des Abstands und der fehlen-

den Habitatstrukturen im Änderungsbereich kann eine erhebliche arten- und habitat-

schutzrechtliche Beeinträchtigung des Rebhuhns im Zuge der FNP-Änderung ausge-

schlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflä-

chenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmi-

gungsverfahren. 

Schwarzkehlchen 

Artbeschreibung: Der Lebensraum des Schwarzkehlchens sind magere Offenlandbe-

reiche mit kleinen Gebüschen, Hochstauden, strukturreichen Säumen und Gräben. Be-

siedelt werden Grünlandflächen, Moore und Heiden sowie Brach- und Ruderalflächen. 

Wichtige Habitatbestandteile sind höhere Einzelstrukturen als Sitz- und Singwarte so-

wie kurzrasige und vegetationsarme Flächen zum Nahrungserwerb. 
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Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Ein Revierverdacht des Schwarzkehlchens 

wurde südlich der geplanten WEA 01 im Untersuchungsgebiet 500 m ausgesprochen.   

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Aufgrund des Abstands zur Planung, der 

Habitatpräferenzen der Art und der dazu im Gegensatz stehenden Habitatausstattung 

im Änderungsbereich kann eine erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beein-

trächtigung des Schwarzkehlchens im Zuge der FNP-Änderung ausgeschlossen wer-

den. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist 

Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

Star 

Artbeschreibung: Der Star besitzt Vorkommen in einer Vielzahl von Lebensräumen. Als 

Höhlenbrüter benötigt er Gebiete mit einem ausreichenden Angebot an Brutplätzen 

(z. B. ausgefaulte Astlöcher, Buntspechthöhlen) und angrenzenden offenen Flächen 

zur Nahrungssuche. Ursprünglich ist die Art ein Charaktervogel der nacheiszeitlich von 

Huftieren beweideten, halboffenen Landschaften und feuchten Grasländer gewesen 

und besiedelt heutzutage bevorzugt strukturreiche Extensivgrünländer. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Stare wurden in größeren Zusammenschlüssen 

von bis zu 1.000 Individuen während der Zug- und Rastvogelkartierung 2022 im Unter-

suchungsgebiet 500 m erfasst. Hinweise auf ein Brutvorkommen oder eines Revieres 

gibt es im Untersuchungsgebiet 200 m nicht.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Der Star wurde als Durchzügler im Unter-

suchungsgebiet 1.000 m erfasst. Reviere wurden innerhalb des Untersuchungsgebie-

tes 200 m nicht nachgewiesen. Aus diesen Gründen kann eine erhebliche arten- und 

habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung des Stars im Zuge der FNP-Änderung ausge-

schlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflä-

chenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmi-

gungsverfahren. 

Turmfalke 

Artbeschreibung: Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften 

oft in der Nähe menschlicher Siedlungen vor. Als typischer Kulturfolger besiedelt er 

auch große Städte, dagegen meidet er geschlossene Waldgebiete. Die Jagd findet 

über freien Flächen mit niedriger oder lückiger Vegetation statt. Als Brutplätze dienen 

Felsnischen und Halbhöhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäu-

den, aber auch alte Krähennester in Bäumen werden genutzt. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Im Rahmen der Untersuchungen erfolgten Nach-

weise des Turmfalken als Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet 500 m, vor allem im 

Untersuchungsgebiet 200 m der WEA 01. 

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Der Turmfalke nutzt die offene Feldflur im 

Änderungsbereich als Nahrungshabitat und kann demnach flächendeckend im Unter-

suchungsgebiet angetroffen werden. Essenzielle Nahrungshabitate und Brutvorkom-

men innerhalb der potenziellen Eingriffsbereiche liegen nicht vor. Eine erhebliche ar-
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ten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung des Turmfalken im Zuge der FNP-

Änderung kann demnach ausgeschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewer-

tung und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Gegenstand anstehender immissi-

onsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

Wachtel 

Artbeschreibung: Die Wachtel lebt in offenen, gehölzarmen Kulturlandschaften mit aus-

gedehnten Ackerflächen, wobei Ackerbrachen, Getreidefelder (v. a. Wintergetreide, Lu-

zerne und Klee) und Grünländer mit einer hohen Krautschicht, die ausreichend De-

ckung bieten, besiedelt werden. Standorte auf tiefgründigen Böden werden bevorzugt. 

Wichtige Habitatbestandteile sind Weg- und Ackerraine sowie unbefestigte Wege zur 

Aufnahme von Insektennahrung und Magensteinen. Das Nest wird am Boden in fla-

chen Mulden zwischen hoher Kraut- und Grasvegetation angelegt. (BAUER/BEZ-

ZEL/FIEDLER 2005 und LANUV 2023D) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Für die Wachtel wurde nördlich der geplanten 

WEA 02, außerhalb des UG 200 m, ein Revierverdacht ausgesprochen. Hier wurden 

im Juni 2022 rufende Wachteln erfasst.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Aufgrund der Entfernung des revierver-

dachts zum Eingriffsbereich kann eine erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche 

Beeinträchtigung der Wachtel im Zuge der FNP-Änderung ausgeschlossen werden. 

Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Ausgleichsflächenplanung ist Ge-

genstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. 

 

Wiesenpieper 

Artbeschreibung: Der Lebensraum des Wiesenpiepers besteht aus offenen, baum- und 

straucharmen feuchten Flächen mit höheren Singwarten (z. B. Weidezäune, Sträu-

cher). Die Bodenvegetation muss ausreichend Deckung bieten, darf aber nicht zu dicht 

und zu hoch sein. Bevorzugt werden extensiv genutzte, frische bis feuchte Dauergrün-

länder, Heideflächen und Moore. Darüber hinaus werden Kahlschläge, Windwurfflä-

chen sowie Brachen besiedelt. Das Nest wird am Boden oftmals an Graben- und Weg-

rändern angelegt (BAUER/BEZZEL/FIEDLER 2005 und LANUV 2023D). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet: Im Zuge der Zug- und Rastvogelkartierung im 

Jahr 2022 wurden Zusammenschlüsse von bis zu 10 Wiesenpiepern im Nahbereich 

der geplanten WEA 01 sowie einzelne Individuen rastend oder durchfliegend im Unter-

suchungsgebiet 1.000 m nachgewiesen.  

Betroffenheit und Vermeidungsmaßnahmen: Der Wiesenpieper wurde als Durchzügler 

im Untersuchungsgebiet 1.000 m erfasst. Reviere wurden innerhalb des Untersu-

chungsgebietes 200 m nicht nachgewiesen. Somit kann eine erhebliche arten- und ha-

bitatschutzrechtliche Beeinträchtigung des Wiesenpiepers im Zuge der FNP-Änderung 

ausgeschlossen werden. Die vorhabenspezifische Bewertung und potenzielle Aus-
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gleichsflächenplanung ist Gegenstand anstehender immissionsschutzrechtlicher Ge-

nehmigungsverfahren. 

 

7.2 Ergebnis der vertiefenden Prüfung 

Die Vorprüfung der Stufe I erbrachte Hinweise auf acht planungsrelevante Fledermaus-

arten, 51 planungsrelevante Vogelarten und eine Amphibienart, die im jeweiligen Un-

tersuchungsgebiet vorkommen und artenschutzrechtlich vom Betrieb der Anlagen be-

troffen sein könnten. Für das Vorkommen planungsrelevanter Pflanzenarten liegen 

keine Hinweise vor.  

Die Auswertung externer Datenquellen sowie der faunistischen Erfassungen ließ einen 

Ausschluss der artenschutzrechtlichen Betroffenheit für einige Fledermaus- und Vogel-

arten zu. Für die folgenden Arten wurde eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung durch-

geführt: 

Säugetiere 

• Breitflügelfledermaus • Mückenfledermaus 

• Fransenfledermaus • Zwergfledermaus 

Vogelarten 

Planungsrelevant: 

• Baumpieper • Neuntöter 

• Bluthänfling • Rebhuhn 

• Braunkehlchen • Rauchschwalbe 

• Feldlerche • Schwarzkehlchen 

• Feldschwirl • Star 

• Feldsperling • Turmfalke 

• Mäusebussard • Wachtel 

• Mehlschwalbe • Wiesenpieper 

 

WEA-empfindliche Vogelarten: 

• Grauammer • Rotmilan 

• Kiebitz • Schwarzmilan 

• Kornweihe • Wachtelkönig 

• Kranich • Wiesenweihe 

• Rohrweihe  

 

Nach Abschluss der vertiefenden Prüfung kann für die vertieft untersuchten Arten eine 

erhebliche arten- und habitatschutzrechtliche Beeinträchtigung ausgeschlossen wer-

den, die der FNP-Änderung entgegenstünde. Um dies sicherzustellen, sind im Zuge 

folgender immissionsschutzrechtlicher Antragsverfahren die folgenden Vorgaben zu 

berücksichtigen: 
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• Fledermausfreundlicher Nachtbetrieb gem. WEA-Leitfaden NRW (MULNV 

2017), der gleichzeitig die akustische Störung des Wachtelkönigs ausschließt 

• Habitatausgleich für den Wachtelkönig, der gleichzeitig die Habitatsituation der 

Grauammer stärkt 

• Entwicklung eines Abschaltungskonzepts zur Vermeidung eines signifikant er-

höhten Tötungs- und Verletzungsrisikos des Rotmilans unter Berücksichtigung 

der Raumnutzung zur Brut- und Zugzeit 

Die vertiefende Prüfung des vorliegende Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags stellt so-

mit dar, dass der angestrebten FNP-Änderung keine unausräumbaren artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände entgegenstehen. Weitere Ausgleichs- und Vermei-

dungsmaßnahmen können im Rahmen folgender immissionsschutzrechtlicher Verfah-

ren notwendig sein, um die Vermeidung von Verbotstatbeständen durch Errichtung und 

Betrieb von Windenergieanlagen im Änderungsbereich zu gewährleisten. 
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8.0 Zusammenfassung 

Die Stadt Rüthen plant die 34. Änderung des Flächennutzungsplans, um die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für eine zukünftige Nutzung von Windenergie durch die 

ansässige Firma MeisterWerke zu ermöglichen.  

In diesem Zusammenhang soll das derzeit als Fläche für die Landwirtschaft darge-

stellte Plangebiet künftig als „Sonstiges Sondergebiet ´Wind´ - überlagernd Flächen für 

die Landwirtschaft“ dargestellt werden. 

Die Aufstellung eines Bebauungsplans zum Vorhaben ist derzeit nicht vorgesehen.  

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-

tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 

Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 

Durch die Planung werden folgende Lebensraumtypen mittelbar und unmittelbar bean-

sprucht: 

• Acker 

• Kleingehölze, Allen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Säume und Hochstaudenfluren 

• Gebäude 

• Fließgewässer 

 

Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfa-

len“ für den 4. Quadranten des Messtischblattes 4416 erbringt Hinweise auf das Vor-

kommen von 38 Arten (5 Fledermausarten und 33 Vogelarten), die als planungsrele-

vant eingestuft sind. Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht benannt.  

In den Beschreibungen der Schutzgebiete und schutzwürdigen Bereiche in der Umge-

bung des Änderungsbereiches und durch die Abfrage der planungsrelevanten Arten in 

der Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz (LINFOS) gibt es zusätzliche Hinweise auf 22 weitere Vogelarten, 

die in der Messtischblattabfrage nicht aufgeführt sind. 

Der Änderungsbereich und die nähere Umgebung wurden am 15. September 2023 be-

gangen, um die relevanten Strukturen hinsichtlich ihrer Lebensraumeignung für pla-

nungsrelevante Arten zu untersuchen. Im Rahmen der Ortsbegehung findet im Ge-

lände eine Plausibilitätskontrolle statt. Es wird überprüft, ob die Arten der Artenliste am 

Vorhabenstandort bzw. im Untersuchungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebens-

raumansprüche tatsächlich vorkommen bzw. vorkommen können und in welchem Um-

fang sie von dem geplanten Vorhaben betroffen sein könnten. Dazu erfolgte eine Ein-

schätzung der generellen Lebensraumeignung sowie die Überprüfung, inwieweit im 

Gelände potenzielle Quartiere bestehen. Potenzielle Quartiere stellen Nistkästen, Ni-

schen, Wandverkleidungen an Gebäuden oder Nester und Baumhöhlen an den Gehöl-

zen dar.   
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Aufgrund der Größe des Änderungsbereichs, der überwiegend Ackerflächen umfasst, 

sowie der wechselnden Fruchtfolgen auf den einzelnen Ackerparzellen kann eine Le-

bensraumeignung für Offenlandarten wie Feldlerche, Feldschwirl, Feldsperling, Kiebitz, 

Rebhuhn, Wachtel, Wachtelkönig, Wiesenpieper und Wiesenweihe nicht pauschal aus-

geschlossen werden. 

Zudem befindet sich eine Scheune im Änderungsbereich, weshalb eine potenzielle 

Quartiereignung für die Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, 

Mückenfledermaus und Zwergfledermaus sowie für die gebäudebrütenden Vogelarten 

Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Schleiereule und Turmfalke nicht sicher auszuschlie-

ßen ist. Für diese Arten ist auf der nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebene 

eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände gemäß Stufe II erforderlich. 

Die Nachweise von Gruppen rastender Milane deuten im direkten Umfeld des Ände-

rungsbereiches auf einen losen Schlafplatzkomplex hin. Es ist davon auszugehen, 

dass dieser Komplex zur Zugzeit eine erhöhte Attraktionswirkung auf Rot- und 

Schwarzmilane entfaltet. Für diese Arten ist auf der nachgelagerten Planungs- und Zu-

lassungsebene eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände gemäß Stufe II erfor-

derlich.  

Ergebnis 

Um die Gültigkeit der FNP-Änderung erreichen zu können, muss ausgeschlossen wer-

den, dass unüberwindbare Hindernisse durch artenschutzrechtliche Beeinträchtigun-

gen vorliegen. Ob dies der Fall sein kann, wurde im Rahmen des vorliegenden arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrags überprüft. Für keine der 23 vertieft geprüften Tierarten 

wurden schwerwiegende artenschutzrechtliche Bedenken geäußert, die nicht mittels 

artspezifisch vorgegebener Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen gemäß den 

rechtlichen Vorgaben ausgeräumt werden können. Die detaillierte Analyse erfolgt im 

Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum Antrag der immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung von zwei WEA durch die Meister Energie GmbH & Co. KG 

(MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024A). 

 

 

Warstein-Hirschberg, März 2024 

 

 

 

 

Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
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